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Weihnachtsgrußwort 2024 
  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

rückblickend war das Jahr 2024 ein Jahr voller Turbulenzen und 

geprägt von Ernüchterungen und von einschneidenden Ereignis-

sen. Die Hoffnungen auf Frieden und ein Ende des Krieges in der 

Ukraine mitten in Europa liegen in weiter Ferne. Die Wirtschafts-

flaute im Land hat sich verstetigt und wirft mit steigenden Ar-

beitslosenzahlen, massiven Einbrüchen bei den Kommunalfinan-

zen und immer mehr Unternehmensinsolvenzen ihre Schatten 

voraus auf die kommenden, wirtschaftlich schwierigen Jahre. Die 

Flüchtlingskrise ist lange noch nicht ausgestanden, die Kommu-

nen und Landkreise wurden vom Bund nicht nur hier weitestge-

hend im Regen stehen gelassen.  

 

Auch wenn es schwerfällt, die welt- und bundespolitischen Themen auszublenden, die unsere 

täglichen Nachrichten dominieren, möchte ich die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und 

den nahenden Jahreswechsel dennoch zum Anlass nehmen, um das vergangene Jahr und die 

Ereignisse im Landkreis auch unter positiven Aspekten Revue passieren zu lassen. 

 

So hat der Landkreis heuer erstmals den neu konzipierten Landkreispreis verliehen, um ver-

diente Persönlichkeiten, Verbände und Organisationen im Kreisgebiet zu würdigen. Angesichts 

der großartigen Leistungen lief dies leider auch medial eher „unterm Radar“, ich möchte dies 

aber nicht unerwähnt lassen. Was uns das ganze Jahr begleitete ist das Thema Gesundheits-

versorgung – die Belastungen und Unsicherheiten bei der Krankenhausreform auf Bundes-

ebene kommen die Kommunen teuer zu stehen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns als kom-

munale Träger hinter unsere Kliniken Nordoberpfalz AG stellen. Mit Zuschüssen in 

Millionenhöhe konnten wir den Fortbestand der Kliniken AG sichern – eine finanziell bittere 

Pille, aber im Sinne des bestmöglichen Erhalts unserer Krankenhauslandschaft leider alterna-

tivlos.  

Heuer fiel außerdem der Startschuss für den Neubau der Schwimmhalle in Neustadt. Mit der 

Schwimmhalle und den Erweiterungen an der Realschule sowie dem Sonderpädagogischen För-

derzentrum investiert der Landkreis in den nächsten Jahren zweistellige Millionenbeträge in die 

Bildung am Neustädter Schulhügel – eine wichtige Zukunftsinvestition, die sich in jedem Fall 

lohnt. 

 

Mit Blick auf die kommenden, besonders finanziell sehr herausfordernden Jahre, wird jedoch 

vieles auf den Prüfstand müssen. Sparen wird die Devise sein – nicht aber bei wichtigen Inves-

titionen in die Bildung und in die Infrastruktur. Denn verschleppt man diese, kommt einem der 

Verfall später sehr viel teurer zu stehen.  

 

Was hat sich 2024 außerdem wieder eindrücklich gezeigt? Es sind die Menschen an der Basis, 

die durch ihren Einsatz -oft ehrenamtlich- möglich gemacht haben, dass auch schwierige Her-

ausforderungen bewältigt werden konnten. In einer Gesellschaft greift ein Zahnrad in das an-

dere und ohne ehrenamtliches Engagement wäre sie um einiges ärmer und kälter, das möchte 

ich ausdrücklich betonen. Dafür spreche ich im Namen des Landkreises und persönlich ein 

herzliches Dankeschön aus.  
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Lassen Sie uns, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, weiterhin zusammenhalten und uns als 

Gesellschaft nicht auseinanderdividieren, gerade nicht von den extremen politischen Rändern, 

die vermeintlich einfache „Lösungen“ für jedes noch so komplexe Problem anbieten. Bei nähe-

rem Betrachten liegt diesen Menschen jedoch nur eins im Sinn – die Spaltung der Gesellschaft 

aufgrund politischer Eigeninteressen.  

Vergessen wir bitte eines nicht:  Auch und gerade in turbulenten Zeiten geben uns Freunde, 

Familie und Traditionen Sicherheit und Halt.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und für 

das kommende Jahr 2025 viel Gesundheit, verbunden mit der Hoffnung, dass uns das neue 

Jahr wieder mehr Stabilität und Zusammenhalt bringen möge.  

 

Ihr 

 

Andreas Meier 

Landrat 

 

 

 

 

Haushaltssatzung 

des Schulverbandes Vorbach - Schlammersdorf 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

I. 

 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 7 und 9 BaySchFG sowie Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. mit Art. 63 ff der 

Gemeindeordnung hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Vorbach-Schlammers-

dorf in ihrer öffentlichen Sitzung am 18.11.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2024 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 

KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 26 Abs. 2 GO amtlich bekannt gemacht wird. 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit  

festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 223.550,00 € 

 

und 

 

im Vermögenshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 84.150,00 € 

 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 

 

(1) 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen im V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 

nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die 

Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Verw.Umlage), wird auf         183.050,00 € 

festgesetzt (Umlagesoll). 

Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 

01. Oktober 2023 festgesetzt. 

Die Verbandsschulen wurden am 01.10.2023 von insgesamt   74   Schülern 

(ohne Gastschüler) besucht. 

Für die Bemessung der Schulverbandsumlage im Verwaltungshaushalt nach der 

Schülerzahl wird der Betrag je Schüler auf   2.473,65 €   festgesetzt. 

 

 

 

(2) 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen im V e r m ö g e n s h a u s h a l t 

nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die 

Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investitionsumlage), wird auf       0,00 € 

festgesetzt (Umlagesoll). 

Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 

01. Oktober 2023  festgesetzt. 

Die Verbandsschulen wurden am 01.10.2023 von insgesamt   74   Schülern 

(ohne Gastschüler) besucht. 

Für die Bemessung der Investitionsumlage im Vermögenshaushalt nach der 

Schülerzahl wird der Betrag je Schüler auf   0,00 €   festgesetzt. 

 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 

nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf            37.200,00 € 

 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

II. 

 

 

Das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben 

vom 02.12.2024, Nr. 21-941/327-2024 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmi-

gungspflichtigen Bestandteile enthält. 

 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Be-

kanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der 

Geschäftsstelle des Schulverbandes Vorbach-Schlammersdorf, bei der Verwaltungsgemein-

schaft Kirchenthumbach, Bahnhofstraße 18, 91281 Kirchenthumbach, Zimmer-Nr. 002 während 

der allgemeinen Geschäftsstunden, zur öffentlichen Einsicht bereit. 
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Vorbach, 05. Dezember 2024  

 

 

Schulverband Vorbach-Schlammersdorf 

 

 

___________________________  

                       Dr. Goller 

                1. Vorsitzender 

 
 

 

 

 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g  
(Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der  

Verordnung (EG) Nr. 1370/20072) 
 des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab 

über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich Er-
mäßigungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2025 

 
 

Hintergrund 

Zur Fortführung des Deutschlandtickets haben Bund und Länder im Rahmen von Muster-Richt-

linien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusam-

menhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 aus Bundes- und Landesmitteln vom 7. Ok-

tober 2024 (im Folgenden: Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025) Maßstäbe zur 

einheitlichen Ermittlung des mit der Einführung des Deutschlandtickets verbundenen Aus-

gleichs abgestimmt. Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 basieren auf den Muster-

Richtlinien zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2024. 

 

Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 regeln die Ausreichung der Finanzmittel durch 

die Länder an die Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des Schienenpersonen-

nahverkehrs (SPNV) sowie des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs (allgemeiner 

ÖPNV). Die Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 waren von den Ländern jeweils noch an 

die konkreten Verhältnisse vor Ort anzupassen und umzusetzen. Im Freistaat Bayern erfolgte dies 

im Rahmen von Richtlinien des Freistaates Bayern zur Umsetzung der Vorgaben der Muster-

Richtlinien Deutschlandticket 2025 (im Folgenden: Richtlinien Bayern 2025; Anlage 3). Die we-

sentlichen Teile der bundesweit abgestimmten und durch die Verkehrsministerkonferenz bestä-

tigten Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2025 sind verbindlich und bundesweit einheitlich 

umzusetzen. 

 
2 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Auf-

hebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der 

Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öff-

nung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
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Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich der Auswirkungen des Deutsch-

landtickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des SPNV und des allgemeinen ÖPNV 

nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsauf-

träge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 

 

Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsge-

biet zum 1. Januar 2025 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, er-

lässt der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab eine allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Ab-

satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 in Form einer 

 

Allgemeinverfügung: 
 

Die allgemeine Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der 

im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab tätigen Verkehrsunternehmen 

des allgemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im Gegenzug einen Aus-

gleich der hierdurch entstehenden finanziellen Nachteile. Hierdurch werden die Vorgaben zum 

Deutschlandticket bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Neustadt a.d. Wald-

naab im Kalenderjahr 2025 umgesetzt. 

 

Die verpflichtende Teilnahme und konkrete Umsetzung der Einnahmeaufteilung zum Deutsch-

landticket ist in Nr. 2.2 und in Anlage 2 dieser allgemeinen Vorschrift verankert. Da die Ausgleich-

sermittlung grundsätzlich nach dem Umsatz-Umsatz-Vergleich erfolgt, ist die Einnahmeauftei-

lung wesentlich für die Ausgleichsermittlung und somit auch Regelungsinhalt dieser 

allgemeinen Vorschrift. Rahmenbedingungen für die Einnahmeaufteilung im Freistaat Bayern 

sind die bundesweiten Vorgaben der Verkehrsministerkonferenz beziehungsweise der von dieser 

bestimmten Gremien. 

 

Im Freistaat Bayern wurde zusätzlich das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket für Auszu-

bildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende eingeführt (Ermäßigungsticket). Beim Er-

mäßigungsticket handelt es sich um ein für die Bezugsberechtigten vergünstigtes Deutschland-

ticket. Die zusätzliche Ermäßigung wird vom Freistaat Bayern finanziert. Entsprechende 

Regelungen sind in dieser Allgemeinen Vorschrift sowie in Anlage 1 enthalten und in den Richt-

linien Bayern 2025 geregelt.  

 

Die in der allgemeinen Vorschrift geregelte Bereitstellung von Daten durch die Verkehrsunter-

nehmen stellt sicher, dass – entsprechend den unterschiedlichen Rahmenbedingungen und 

Einnahmeaufteilungsregelungen in den Verbünden und für sonstige Gemeinschaftstarife – 

durch die Verkehrsunternehmen jeweils alle Daten zur Verfügung gestellt werden, die für die 

Zwecke der Ermittlung der Ausgleichsleistungen und des Ausschlusses einer Überkompensa-

tion gemäß den Regelungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich sind. 

Diese Daten werden ausschließlich für die genannten Zwecke verwendet. 

 

Zudem wurde das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) 

mit Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. 2023, S. 455, BayRS 922-1-B) angepasst, womit der Ausgleich 

nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) durch die landesgesetzliche Regelung des Art. 

24 BayÖPNVG ersetzt wird. Diese Gesetzesänderung wurde am 01. Januar 2024 wirksam. 

Insbesondere zur Bestandssicherung bezüglich der Kalkulationsgrundlagen für 

eigenwirtschaftliche Verkehrsleistungen wurde daher eine solche Ausgleichsregelung in diese 

allgemeine Vorschrift für das Jahr 2025 mit integriert. 

 

Die für die Einbeziehung der vormaligen Ausgleichszahlungen auf der Grundlage von § 45a 

PBefG (Bestandssicherungsleistungen) zu ergänzenden Punkte sind in Nr. 4.1.2 eingebettet. Es 
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handelt sich insofern jedoch nur um eine Regelung für Leistungen, die aufgrund der Bestandssi-

cherung während einer Übergangsphase an die Verkehrsunternehmen ausbezahlt werden. Neue 

Verkehre außerhalb der Bestandssicherung werden hiervon nicht erfasst. 

 

Allerdings ist zu beachten, dass die Regelungen zum Deutschlandticket derzeit den Ausgleich 

auf der Grundlage eines Schutzschirm-Mechanismus berechnen. Zum gegenwärtigen Kenntnis-

stand ist zu erwarten, dass dies nicht dauerhaft beibehalten wird, sondern künftig der in der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007 vorgesehene Ausgleichsmechanismus zur Anwendung kommen 

wird. Dies kann eine Überprüfung und ggf. Änderung der hier beschriebenen Regelungen erfor-

derlich machen. Es ist daher gegenwärtig unklar, wie lange der hier beschriebene Ausgleich für 

die vormaligen Ausgleichszahlungen nach § 45a PBefG unverändert beibehalten werden kann 

oder ob ein gesonderter Ausgleich für die Bestandssicherung neu etabliert werden muss. Siehe 

hierzu insgesamt Nr. 2.2.2.2 des „Leitfadens für die Finanzierung des allgemeinen ÖPNV im Frei-

staat Bayern nach der Novellierung des ÖPNVG zum 1. Januar 2024“ vom 17.November 2023. 

1. Rechtsgrundlagen 
Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungs-
gesetzes (PBefG), Artikel 8 Absätze 1 und 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennah-
verkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2025 geltenden Fassung) sowie Artikel 3 
Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erlässt der 
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab diese allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutsch-
landtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) 
und zur Gewährung von Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammenhang mit 
der Beförderung von Fahrgästen mit einem Deutschlandticket im Kalenderjahr 2025. 

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 
2.4) öffentliche Personenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind verpflich-
tet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 8) das Deutschlandticket 
im Sinne des § 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als Höchsttarif gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemei-
nen Vorschrift entsprechend Nr. 2.2 anzuerkennen (im Folgenden Tarifanerkennung oder 
Tarifanerkennungspflicht).  

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die Beförderung von Fahrgästen mit 
einem gültigen Deutschlandticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbedingun-
gen gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandticket in der jeweils geltenden Fassung 
(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php), ohne dass den 
Fahrgästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung des Deutschlandtickets 
verpflichtet das Verkehrsunternehmen nicht zum Vertrieb; bezüglich des Vertriebs gelten 
die entsprechenden Regelungen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags ein-
schließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge (im Folgenden: öffentlicher Dienstleis-
tungsauftrag) zwischen dem Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde. 
Die Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung des Deutschland-
tickets zudem berechtigt und verpflichtet, an der Einnahmeaufteilung für das Deutschland-
ticket (vergleiche Beschlussfassung für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuschei-
dung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des Leipziger Modellansatzes 
in der jeweils geltenden Fassung 
(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) ) teilzunehmen. 
Die Ausgestaltung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung nach dem Leipziger Modell im Frei-
staat Bayern erfolgt entsprechend den Vorgaben in Anlage 2. Der Zeitpunkt, zu dem Stufe 
2 in Kraft tritt und Stufe 1 ablöst, erfolgt durch eine Beschlussfassung der Verkehrsminis-
terkonferenz und wird auf der Website der Verkehrsministerkonferenz 
(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) veröffentlicht. 
Entsprechend sind die hierfür jeweils erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Ein-
nahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche 
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überschießende Einnahmen abzugeben. Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus dem 
Deutschlandticket kein Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden muss, ist der 
den Soll-Einnahmewert 2025 übersteigende Betrag entsprechend den Vorgaben eines un-
ter Beteiligung der Betroffenen festzulegenden Systems zu verteilen. Konkretisierungen 
und ausführende Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und der Einnahmeaufteilung 
sind entsprechend zu beachten. Die Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, wenn 
und soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungs-
anträge für das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei entsprechenden Tarifanträgen 
Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem mögli-
chen und erforderlichen Umfang an der einheitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets 
mitzuwirken. Im Hinblick auf die Kontrolle des Deutschlandtickets gelten vorrangig die Vor-
gaben des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; die Umsetzung der bundesweit 
abgestimmten Kontrollmerkmale ist technisch unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte 
zu gewährleisten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des Deutschland-
tickets sind einzuhalten.  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet zudem die Beförderung von 
Studierenden, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen ermä-
ßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen 
sind im Hinblick auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berechtigt und ver-
pflichtet, bei der bundesweiten Einnahmeaufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßi-
gungsticket ist bei der bundesweiten Einnahmeaufteilung mit dem regulären Preis des 
Deutschlandtickets ohne die ergänzende Ermäßigung in Bayern anzusetzen.  

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift erstreckt sich geografisch auf das ge-
samte Gebiet, für das der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, unter Berücksichtigung von 
bestehenden Regelungen zur Übertragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zustän-
digen Behörden, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Artikel 2 Buchstabe b) 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV innehat.  

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; Abschluss von 

Umsetzungsvereinbarungen 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffentlichen Personenverkehr 
auf Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags ein-
schließlich etwaiger Ergänzungen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Rege-
lungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung 
nur insoweit, wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende Pflicht 
zur Anerkennung des Deutschlandtickets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerken-
nungspflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus dieser all-
gemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermittlung 
und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweisführung hierfür 
erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger 
Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. 

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirtschaftlich erbracht werden, können 
zur Umsetzung dieser allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsvereinbarun-
gen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab abgeschlossen werden. In der Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die 
konkrete Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der Nachweisführung nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift geregelt werden. Die Umsetzungsvereinbarung begründet 
keine eigenständigen Tarifanerkennungspflichten oder Ausgleichsansprüche.  

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen erhalten nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Aus-
gleichsleistungen für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets entstehen-
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den finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegen-
überstellung der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets (Mit-Fall) und der Situ-
ation mit Anwendung der bis dahin geltenden Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksichtigung 
sämtlicher hiermit jeweils verbundenen positiven und negativen Effekte. Bei der Gegen-
überstellung sind die nachfolgenden Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Be-
darf im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder einer Umset-
zungsvereinbarung auf dieser Basis zu regeln. 

4.1.1 In Bezug auf die Fahrgeldeinnahmen ist entsprechend Nr. 4.3 der Richtlinien Bayern 2025 
(Anlage 3) für die Laufzeit dieser allgemeinen Vorschrift (Nr. 8) wie folgt vorzugehen: 

- Anzusetzen ist für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite 

Tarife, Haustarife) die Differenz zwischen den um die jeweiligen Tarifanpassungen 

auf das Kalenderjahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 

der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 (Ohne-Fall) und den tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Kalenderjahres 2025 (Mit-Fall) ent-

sprechend Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 der Richtlinien Bayern 2025. Für das Ermäßigungs-

ticket sind bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen 

aus dem Deutschlandticket ohne ergänzende Ermäßigung anzusetzen. Die Ein-

nahmen aus erhöhten Beförderungsentgelten sind nicht zu berücksichtigen. Maß-

geblich sind insoweit jeweils die gemäß der zugrundeliegenden Einnahmeauftei-

lungen zugeschiedenen Fahrgeldeinnahmen als Netto-Einnahmen (ohne 

Umsatzsteuer).  

- Im Mit- und im Ohne-Fall sind jeweils die Ausgleichsansprüche nach den §§ 228 ff. 

SGB IX entsprechend Nr. 4.3.2 der Richtlinien Bayern 2025 zu berücksichtigen (ver-

gleiche auch unten Nr. 4.1.3).  

- Auswirkungen aufgrund von wesentlichen Angebotsänderungen einschließlich 

Unterbrechungen der Verkehrsbedienung während der genannten Vergleichszeit-

räume sind nach Maßgabe von Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 zu berücksich-

tigen.  

- Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenzwerte in den Mo-

naten Januar 2019 bis Dezember 2019 ermittelt werden können, ist zur Ermittlung 

der Soll-Einnahmen ausnahmsweise die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten 

des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den Vorjahren bestehen, sind va-

lidierte Prognosedaten zulässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichti-

gung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandticket und der 

preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren validiert werden. Eine Fortschrei-

bung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen anhand einer pauschalen Erhö-

hung für positive Verkehrsmengeneffekte nach Nr. 4.3.1.1 Satz 7 der Richtlinien Bay-

ern 2025 beziehungsweise im Verhältnis zu der Veränderung der 

Betriebsleistungen im Kalenderjahr 2025 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien Bay-

ern 2024 erfolgt nicht, soweit bei der Ermittlung der Soll-Einnahmen ein positiver 

Verkehrsmengeneffekt beziehungsweise die Betriebsleistungsveränderung durch 

die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenzzeitraum des Jahres 

2022 oder Prognosedaten bereits berücksichtigt ist.  

- Zur Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen werden nach Nr. 4.3.1.1 Satz 1 und Nr. 4.3.1.2 

Satz 2 der Richtlinien Bayern 2025 auch ausgegebene Fahrausweise berücksich-

tigt, für die aufgrund von Zahlungsausfällen keine Fahrgeldeinnahmen erzielt wur-

den. 

- Einnahmen aus dem durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten bun-

deseinheitlichen Vertriebsanreiz (veröffentlicht unter https://www.bauen.bay-

ern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) für Deutschlandtickets, 
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Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-Semesterticket sind von den tat-

sächlichen Fahrgeldeinnahmen im Jahr 2025 nach Nr. 4.3.1.2 Satz 5 der Richtlinien 

Bayern 2025 abzuziehen. 

- Bei der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen nach Nr. 4.3.1 der Richtlinien Bayern 

2025 anhand der auf das Kalenderjahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahr-

geldeinnahmen der Monate Januar 2019 bis Dezember 2019 sind über die in Nr. 

4.3.1.1 Satz 5 und 6 und Nr. 4.3.1.2 Satz 7 und 8 der Richtlinien Bayern 2025 vorgese-

henen Regelungen hinaus etwaige Tarifmaßnahmen, Maßnahmen durch Ver-

bundraumerweiterungen sowie etwaige hierfür erhaltene Ausgleichsleistungen 

jeweils sachgerecht zu berücksichtigen und transparent darzustellen. 

- Bei der Durchführung einer größeren Verbundintegrationsmaßnahme nach der 

Einführung des Deutschlandtickets (zum Beispiel in Form einer Verbundraumer-

weiterung) ist in der Regel von einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur 

im Integrationsgebiet auszugehen, aufgrund derer ein Vergleich zu den Tarifarten 

und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist. In diesem Fall werden gemäß Nr. 

4.3.1.1 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 – solange für den jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag ein verbundintegrationsbedingter Ausgleichsanspruch be-

steht – bei der Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen nach Nr. 

4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 für das Gebiet, für das die Verbundintegrations-

maßnahme erfolgt, die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preis-

standes zum 01. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche prozentuale 

Tarifanpassung auf 2025 fortgeschrieben. Der gemäß der jeweiligen allgemeinen 

Vorschrift zur Verbundintegrationsmaßnahme geleistete verbundintegrationsbe-

dingte Ausgleich ist bei der Ermittlung des Deutschlandticketausgleichs nach Nr. 

4.3.1.2 der Richtlinien Bayern 2025 als tatsächliche Fahrgeldeinnahmen anzurech-

nen und reduziert damit die Differenz zwischen hochgerechneten und tatsächli-

chen Fahrgeldeinnahmen. Sofern die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen ge-

mäß Nr. 4.3.1.1 Satz 11 der Richtlinien Bayern 2025 über 

Einnahmeaufteilungsschlüssel verteilt werden, sind die jeweiligen Verteilungsver-

hältnisse im Kalenderjahr 2025 ohne die Einführung des Deutschlandtickets und 

unter Berücksichtigung des jeweils ohne die Verbundintegrationsmaßnahme in 

den Integrationsgebieten im Kalenderjahr 2025 gültig gewesenen Tarifs abzubil-

den. Bei kleineren Verbundintegrationsmaßnahmen und Ausnahmefällen bzw. 

Abweichungen von dem oben beschriebenen Vorgehen ist das konkrete Vorgehen 

mit dem Freistaat Bayern abzustimmen. 

Die Regelungen zu den Fahrgeldeinnahmen gelten gleichermaßen auch für das Ermäßi-
gungsticket; dieses ist im ersten Schritt bei der Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistun-
gen wie das reguläre Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt ist sodann 
eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzlichen Ausgleichsleistungen für die Ermä-
ßigungstickets nach Maßgabe von Nr. 4.1.8 erforderlich. 

4.1.2 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließlich des Jahres 2023 gewährten 
Ausgleichsleistungen auf Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermeidung von Verwerfun-
gen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets eine entspre-
chende Erklärung zum Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erforderlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst und der Ausgleich nach § 

45a PBefG zum 1. Januar 2024 durch eine landesgesetzliche Regelung ersetzt. Verkehrs-

unternehmen erhalten für Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit bis 

spätestens zum 30. September 2024 beginnt, während der gesamten Laufzeit dieser Ge-

nehmigung, Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linienverkehre mit ei-

ner Genehmigung, deren Laufzeit zwischen dem 01. Oktober 2024 und dem 31. Dezem-

ber 2024 beginnt, erhalten sie diese Leistungen längstens bis zum 31. Juli 2033. Hiervon 

ausgenommen sind eigenwirtschaftliche Genehmigungen, die sich in Bezug auf eine 
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Vorabbekanntmachung, die innerhalb des Kalenderjahres 2023 veröffentlicht wurde, 

durchgesetzt haben. Die Laufzeit dieser Genehmigungen kann auch nach dem 31. De-

zember 2024 beginnen; Verkehrsunternehmen erhalten in diesem Fall während der ge-

samten Laufzeit dieser Genehmigung Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. 

Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit auch die Ausgleichsleistungen in der Höhe 

des Betrages, der sich bei entsprechender Anwendung des Verfahrens zur Berechnung 

nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleichsanspruch des Unternehmers endet spätestens mit Ab-

lauf der Liniengenehmigungen. Der Ausgleich wird bei Änderungen des Angebots ent-

sprechend wertanteilig angepasst. Die zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleis-

tungen nach § 45a PBefG gewährten Beträge sind gesondert auszuweisen.  

Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG 

gewährten Beträge wurde im Jahr 2024 pauschaliert ermittelt und ersetzt diese Aus-

gleichsleistungen. Auf Basis dieser linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 

45a PBefG-Ausgleichsleistungen, die Grundlage für die Auszahlung durch den Landkreis 

Neustadt a.d. Waldnaab im Jahr 2024 war, beantragt das Verkehrsunternehmen über das 

DTBY-Portal3 bei dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab bis zum 01. März 2025 eine Vo-

rauszahlung von 50 % der Ausgleichsleistungen für das Jahr 2025. Bis zum 1. September 

2025 beantragt der Unternehmer die zweite Vorauszahlung in Höhe von 50%.  

Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vorschrift wesentliche Veränderun-

gen des Linienangebotes festgestellt, werden die pauschalierten Ausgleichsleistungen 

wertanteilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichsleistungen verringert sich bei Auslaufen 

einzelner Liniengenehmigungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen Linien.  

Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszahlung berücksichtigt. Erforder-

lichenfalls erfolgt nach Ende der Genehmigungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser allge-

meinen Vorschrift eine Korrektur; die Regelungen nach Nr. 4.2.4 finden entsprechend 

Anwendung. 

4.1.3 Die Höhe ausgleichsfähiger Mindereinnahmen aus der Minderung von Ausgleichsleistun-
gen aus anderen allgemeinen Vorschriften ist entsprechend den Vorgaben in Nr. 4.1.1 zu 
ermitteln; es gilt Nr. 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025.  

4.1.4 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies 
gilt insbesondere für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB IX. 
Dies gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene 
Ausgleichsregelungen des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab (zum Beispiel aktuell für 
das 365-Euro-Ticket oder im Rahmen der Allgemeinen Vorschrift über die Förderung des 
öffentlichen Personennahverkehrs durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Aus-
gabe vergünstigter Fahrausweise im ÖPNV im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab vom 15. 
Juli 2024) oder Dritter, die für das Verkehrsunternehmen Geltung beanspruchen. Bestehen 
mehrere Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben im Rah-
men verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen 
für dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind die jeweiligen Tarif-
vorgaben und die hierfür gewährten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisfüh-
rung (dazu Nr. 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustellen. 

4.1.5 Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab kann künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und 
Ausgleichsregelungen treffen. 

4.1.6 Von den ausgleichsfähigen Mindereinnahmen sind die im direkten ursächlichen Zusam-
menhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedenen oder ersparten Aufwen-
dungen aus dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments nach Maßgabe von Nr. 4.3.5 der 
Richtlinien Bayern 2025 in Abzug zu bringen. 

4.1.7 Entsprechend Nr. 4.3.4 der Richtlinien Bayern 2025 ergibt sich die Höhe der Ausgleichs-
leistungen für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets aus der Differenz zwi-

 
3 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrechnung des Deutschlandti-

ckets; erreichbar unter https://dtby.intraplan.de/ 
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schen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 anzusetzenden Fahrgeld-
einnahmen und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungs-
tickets. 

4.1.8 Bei grenzüberschreitenden Verkehren gilt: Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung von (Fahr-
geld-)Einnahmen und Kosten entsprechend den vertraglich vereinbarten Soll-Fahrzeug-, 
Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilometern des Kalenderjahres 2025. Soweit andere Ver-
einbarungen im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge, soweit vorhanden, bezie-
hungsweise zwischen den beteiligten zuständigen Behörden bestehen, sind diese für die 
(Fahrgeld-)Einnahmen- und Kostenzuordnungen maßgeblich; es gilt Nr. 4.3.7 der Richtli-
nien Bayern 2025.  

4.2 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift sind der Höhe nach begrenzt 
auf den finanziellen Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 6 
Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüg-
lich gilt:  

4.2.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifanerkennungspflicht aus dieser allge-
meinen Vorschrift entspricht nach dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der 
Summe aller (positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung der Tarifpflicht im 
Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die 
Ermittlung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung aller Auswirkungen auf 
die Einnahmen und Kosten aus der Tarifanerkennungspflicht nach dieser allgemeinen Vor-
schrift vorzunehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt eine Gegenüber-
stellung der Differenz des Mit-Falls und des Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1. 

4.2.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 werden im Übrigen 
bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das Erfordernis einer Tren-
nungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Nr. 7 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Vermeidung einer Über-
kompensation gilt Nr. 4.2.4; die Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags zu gewährleisten. 

4.2.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforderungen des Anhangs der Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 wie folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des Anhangs der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007 sind einzuhalten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des Anhangs der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.2.4. 

4.2.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift dürfen nicht zu einer Über-
kompensation im Sinne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. Die Ver-
meidung einer Überkompensation wird unter Beachtung der Vorgaben von Nr. 6 des An-
hangs in Bezug auf den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die 
Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die Ausgleichsleistung darf den fi-
nanziellen Nettoeffekt aus der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht übersteigen; 
sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der ein angemessener Gewinn von 5 Prozent (s.a. die 
Ausführungen unter Ziffer 3.7 der FAQ zur Einführung und Umsetzung des Deutschlandti-
ckets in Bayern des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr; Stand: 
20. Juli 2023) für die zugrundeliegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Ein höherer Gewinn 
kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert werden, wenn die Verkehrsdienste in einem 
europaweit bekanntgemachten Vergabeverfahren mit mehreren Bietern vergeben wurde 
und das Verkehrsunternehmen nachweist, dass es über die Laufzeit des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags, ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 2022, 
eine höhere Umsatzrendite mit den zugrundeliegenden Verkehrsdiensten erzielt hat. Das 
Verkehrsunternehmen stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten und 
Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer 
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Überkompensation. Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffentlichen Dienst-
leistungsaufträgen sind Kosten nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich 
aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergeben. Bei Bedarf können restriktivere Re-
gelungen für den Einzelfall getroffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebotsun-
terbrechungen sind entsprechend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung 
einschließlich der Datengrundlagen müssen einer Überprüfung durch den Landkreis Neu-
stadt a.d. Waldnaab oder dessen Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Nr. 5.10). 
Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist eine unternehmensindividu-
elle Aufstellung über die Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung der 
Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift in Bezug auf das Deutsch-
landticket entsprechend Nr. 4.2.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkehren und 
eigenwirtschaftlichen Verkehren zum 31. Januar 2027 vorzulegen. Als Ergebnis der Auf-
stellung ist unter Berücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allge-
meinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkompensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser 
Aufstellung ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag oder je-
den eigenwirtschaftlichen Verkehr von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu be-
stätigen; betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-
schrift mehrere eigenwirtschaftliche Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür 
erbracht werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkompensation festgestellt werden, 
hat das Verkehrsunternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermeidung einer un-
zulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Eintritt der Überkompensation zurückzu-
zahlen. 

5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und Nachweispflicht für sämtliche in die-
ser allgemeinen Vorschrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an die Gewäh-
rung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, sämtliche für die Durchführung dieser 
allgemeinen Vorschrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu ma-
chen.  

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind – soweit nicht durch einen von ihnen beauftragten Dritten 
gemeldet wird – verpflichtet, jeweils bis zum 20. eines Monats für den Vormonat alle selbst 
oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe des Deutschlandtickets ein-
schließlich der Verkäufe des Ermäßigungstickets, wobei hier der nicht ermäßigte Kaufpreis 
anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2025 benannte Clea-
ringstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die selbst oder im Na-
men des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis zum 50. 
Tag nach Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2025 
benannte Clearingstelle zu melden. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vor-
läufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß Richtlinien Bayern 2025 
an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 2025 benannte Clearingstellte einmalig monats-
scharf für das gesamte Jahr 2025 bis zum 20. Februar 2025 zu melden. Die Meldung muss 
den technischen Voraussetzungen entsprechen, die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien Bay-
ern 2024 benannten Clearingstelle vorgegeben werden 
(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php). Soweit das Ver-
kehrsunternehmen öffentliche Personenverkehrsdienste auf der Grundlage mehrerer öf-
fentlicher Dienstleistungsaufträge erbringt, erfolgt die Zuordnung der Verkäufe, soweit vor-
handen, nach den bestehenden Aufteilungsschlüsseln; im Übrigen wird die Zuordnung der 
Verkäufe im Verhältnis der Soll-Fahrzeug-, Wagen-, beziehungsweise Zug-Kilometer vor-
genommen. Für grenzüberschreitende Verkehre gilt Nr. 4.1.9 entsprechend. Der Landkreis 
Neustadt a.d. Waldnaab erhält eine Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind die Verkehrsun-
ternehmen verpflichtet, die Meldungen an die benannte Clearingstelle parallel auch in das 
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DTBY-Portal4 einzustellen. Die Meldung kann auch über einen von ihnen beauftragten Drit-
ten (Dienstleister) bzw. die zuständige Tariforganisation (Verbund, etc.) analog der Meldung 
an die benannte Clearingstelle erfolgen. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als daten-
schutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, 
soweit dies zur Abwicklung erforderlich ist. 

5.3. Für die Antragstellung des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab beim Freistaat Bayern ge-
mäß Nr. 6.1 der Richtlinien Bayern 2025 am 30.September 2025 sind von den Verkehrsun-
ternehmen bis zum 18. August 2025 vorzulegen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraussichtlichen Ausgleichsleistungen 
entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungs-
methode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen entsprechend den im 
DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie 
weitere begründende Unterlagen; sofern entsprechende Daten von der Verbundorga-
nisation nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen 
entsprechende Prognosen und begründende Daten selbst vorzulegen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets entsprechend den im DTBY-
Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt 
auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 
Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den vor-
handenen einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterti-
cket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen 
erstellt werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Ermäßigungsticket entsprechend den 
im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind 
getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den 
vorhandenen einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne (solidarisches) Semester-
ticket auszuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen 
erstellt werden. 

5.4 Vorzulegen ist vorläufig mit dem bis dahin letztverfügbaren Stand bis zum 31. März 2026 

für den Nachweis des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab gegenüber dem Freistaat 

Bayern bis zum 30. Juni 2026 die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; 

die Tickets sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den wei-

teren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu 

den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) 

Semestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket darzustellen. Auf Anforderung 

sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Berechnungen offenzulegen.  

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Dezember 2026 für den Nachweis des Landkreises 

Neustadt a.d. Waldnaab gegenüber dem Freistaat Bayern bis zum 

31. März 2027 die nachfolgend (unter den Nrn. 5.5.1 bis 5.5.4) aufgeführten Daten und 

Nachweise. Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und Berechnun-

gen offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nach-

weise das endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies 

jedoch zum 31. Dezember 2026 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letzt-

verfügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter als einen Monat) zu-

grunde gelegt; eine spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen 

von Testaten nicht statt. Ausgenommen hiervon sind Umverteilungen nach Nr. 2.2 Satz 

7 von Einnahmen, wenn die tatsächlichen Einnahmen die Soll-Einnahmen übersteigen. 

 
4 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrechnung des Deutschlandti-

ckets; erreichbar unter https://dtby.intraplan.de/ 
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Diese Umverteilung ist in Abstimmung mit dem Aufgabenträger und der Bayerischen 

Eisenbahngesellschaft mbH im Rahmen des endgültigen Nachweises vorzunehmen. 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2019 sind die nachfolgenden 
Daten und Nachweise vorzulegen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Über-
gangstarife, landesweite Tarife, Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen zugeordneten Fahrausweise und 
Erlöse differenziert nach der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des Tarifs. 
Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebsleistungen im Referenzzeitraum von Ja-
nuar 2019 bis Dezember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

- Soweit Zahlungsausfälle im Kalenderjahr 2019 nachweisbar sind: Bestätigungen der Ver-
bundorganisationen bzw. Testate eines Wirtschaftsprüfers oder Bestätigung eines Steuer-
beraters über die Beträge für die betroffenen Fahrausweise; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufgeteilten Einnahmen im Kalender-
jahr 2019 und die Einnahmenaufteilung für die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen für 
das Kalenderjahr 2025; 

- Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag oder ein eigenwirtschaftlicher Verkehr direkt 
von einer Verbundintegrationsmaßnahme betroffen ist: Bestätigung der jeweiligen Ver-
bundorganisation zur Berücksichtigung eines bestimmten Betrages in den hochgerechne-
ten Fahrgeldeinnahmen aus dem wegfallenden Tarif für das durch die Verbundintegrations-
maßnahme betroffene Gebiet. Wenn der genannte Betrag nicht durch die 
Verbundorganisation ermittelt wurde, ist zusätzlich die Bestätigung eines Wirtschaftsprü-
fers, Steuerberaters oder Gutachters zur sachgerechten Ermittlung des Betrages erforder-
lich. 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2025 bis Dezember 
2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 

- die um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar 2025 bis Dezember 2025 gemäß 
Nr. 4.3.1.1 der Richtlinien Bayern 2025 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeit-
raums in 2019; 

- die Nachweise über die durchgeführten Tarifanpassungen gegenüber dem Referenzzeit-
raum; 

- Nachweis zur Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne Nr. 4.3.1.1 Satz 
10 der Richtlinien Bayern 2025 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 
31. Januar 2026; 

- Nachweis über den Umfang der Betriebsleistungen in den gesamten Kalenderjahren 2019 
und 2025 in Soll-Fahrzeug-, Wagen-, bzw. Zug-Kilometern sowie die tatsächlich erbrachte 
Betriebsleistung in den gesamten Kalenderjahren 2019 und 2025.  

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleistungen sind bezogen auf das Ka-
lenderjahr 2025 vorzulegen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar 2025 
bis Dezember 2025; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der Einnahmenaufteilung 2025 nach 
Nr. 4.3.1.2 Satz 9 Richtlinien Bayern 2025 (soweit die Verbundorganisation Zahlungsaus-
fälle im Rahmen der Einnahmeaufteilung erfasst: inklusive der Beträge für die ausgegebe-
nen Fahrausweise, für die aufgrund von Zahlungsausfällen keine tatsächlichen Fahrgeld-
einnahmen erzielt wurden) sowie Nachweise für die jeweils maßgeblichen Regelungen oder 
Vereinbarungen zur Durchführung der Einnahmeaufteilung für die Tarife, die das Verkehrs-
unternehmen anwendet oder anerkennt; auf Anforderung sind diese auch für Vorjahre vor-
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zulegen; aus der Bestätigung müssen sich Anzahl und betragsmäßiger Ansatz für Deutsch-
landtickets, Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets unter Berücksichti-
gung des durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten bundeseinheitlichen Ver-
triebsanreizes ergeben; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche Auswirkungen (Mindereinnah-
men) einschließlich der hierfür gewährten Ausgleichsleistungen für die gesamten Kalender-
jahre 2019 und 2025; 

- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 (Tarifdeckel) Anwendung findet, ist 
eine transparente Überleitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; die Ein-
haltung des Tarifdeckels in der Ausgleichsermittlung muss insbesondere durch die Bestä-
tigung der jeweiligen Verbundorganisation bzw. die Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers 
oder eines Steuerberaters nachgewiesen werden; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; die Tickets sind monatsscharf ge-
trennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden sind getrennt nach den 
einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne (solidarisches) Se-
mesterticket darzustellen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarungen zur Durchführung der Einnah-
menaufteilung für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder anerkennt; auf 
Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vorzulegen; 

- für die pauschale Ermittlung der in direktem ursächlichem Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des Deutschlandtickets vermiedenen oder ersparten Aufwendungen aus dem Vertrieb 
des bisherigen Tarifsortiments: Nachweis über die Anzahl der vom Verkehrsunternehmen 
oder mittelbar über einen Vertriebsdienstleister verkauften Fahrkarten im Abonnement je-
weils zu den Stichtagen 30. April 2023 und 
31. Januar 2025 (vergleiche Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025); Abonnements in diesem 
Sinne sind Zeitfahrkarten mit einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat ein-
schließlich der in Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 aufgeführten Sonderregelungen; 

- soweit nach Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2025 ein Nachweis über die tatsächlich erspar-
ten Vertriebsaufwendungen geführt wird, sind die betragsmäßigen Einsparungen von Ver-
triebsaufwendungen nach Nr. 5.4 Satz 4 der Richtlinien Bayern 2025 von einem Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater oder vom Rechnungsprüfungsamt bescheinigen zu lassen; 

- gesonderte Aufstellung, aus der sich die Berechnung der Soll- und Ist-Netto-Einnahmen 
2025 ohne Einnahmen aus nicht zu berücksichtigenden Kartenarten für die Berechnung der 
Minderung der Erstattungsleistungen nach §§ 228 ff. SGB IX auf Basis von Nr. 4.3.2 der 
Richtlinien Bayern 2025 ergibt; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistungen aus allgemeinen Vorschriften 
nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1 und 4.3.3 der Richtlinien Bayern 2025 sowie eine Aufstellung, 
aus der die Berechnung der entsprechenden Minderungen vollständig nachvollziehbar ist; 

- für den Fall, dass durch die Fahrgeldzuscheidung kein Nachteilsausgleich in Anspruch ge-
nommen werden muss (vergleiche Nr. 2.2 Satz 7), eine Bestätigung zur Abführung des den 
Soll-Einnahmewert des Kalenderjahres 2025 gemäß den Richtlinien Bayern 2025 überstei-
genden Betrags; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation gemäß Nr. 4.2.4 einschließlich Bestä-
tigung der Einhaltung der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten Anforderun-
gen sowie der korrekten Ermittlung und sachlichen Richtigkeit der Daten; dies kann durch 
nachweisbare Daten und Darlegung vom Verkehrsunternehmen selbst oder durch einen 
Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater erfolgen.  

5.6 Das Verkehrsunternehmen bestätigt die Richtigkeit der gemachten Angaben und vorgeleg-
ten Daten. 
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5.7 Werden die vorgenannten Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, kann die 
Ausgleichsleistung ganz oder teilweise versagt werden. 

5.8 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren unter 
Beachtung der vorstehenden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen 
Verkehren können in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur Darle-
gungs- und Nachweisführung getroffen werden. Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichun-
gen oder Konkretisierungen zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 
Nachweispflichten geregelt werden. 

5.9 Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab kann vom Verkehrsunternehmen die Vorlage wei-
terer Angaben und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der Nachweispflichten 
nach den Richtlinien Bayern 2025 oder insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften so-
wie Anforderungen der EU-Kommission oder des Obersten Rechnungshofes erforderlich 
ist. 

5.10 Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab kann die von dem Verkehrsunternehmen nach Maß-
gabe dieser allgemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, 
Testate oder ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit 
verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entspre-
chendes Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren. 

5.11 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. per-
sonenbezogenen Daten werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beachtet. So-
fern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandticket diesbezüglich weitergehende Vor-
gaben treffen, werden diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu entsprechende 
Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen und dem Landkreis Neustadt a.d. Wald-
naab getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewahrung der zugrundeliegenden Unter-
lagen und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags oder der Umsetz-
vereinbarung nichts Abweichendes geregelt wird, gewährt die zuständige Behörde dem 
Verkehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3. 

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 2025 bis August 2025 auf Antrag 
eine erste Abschlagszahlung in Höhe von zwei Dritteln der für das Kalenderjahr 2024 vor-
läufig gewährten Ausgleichsleistungen. Die Auszahlung erfolgt in monatlichen Tranchen. 
Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 
19 Februar 2025 über das DTBY-Portal zu stellen. 

Eine zweite Abschlagszahlung für die Monate September bis Dezember 2025 wird auf An-
trag entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs im Kalenderjahr 2025 gewährt. Die Aus-
zahlung der zweiten Abschlagszahlung erfolgt entsprechend 
Nr. 6.4.1 Satz 5 der Richtlinien Bayern 2025 in monatlichen Tranchen. Der Antrag ist bis 
zum 15. August 2025 über das DTBY-Portal im Rahmen des Ausgleichsantrages (siehe Nr. 
5.3) zu stellen. Die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und 
die konkrete Abwicklung der zweiten Abschlagszahlung richten sich nach den entsprechen-
den, durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr festzulegen-
den, Vorgaben im DTBY-Portal. 

Soweit Verkehrsunternehmen für das Kalenderjahr 2024 keine Ausgleichsleistungen für die 
Tarifanerkennungspflicht des Deutschlandtickets erhalten haben oder aufgrund von Ände-
rungen der Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets wesentliche Änderungen bei der 
Höhe der Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2025 zu erwarten sind, stimmen sich 
Verkehrsunternehmen und der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab über ein sachgerechtes 
Vorgehen zur Gewährung von Abschlagszahlungen für das Kalenderjahr 2025 ab. 
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Abweichungen zwischen der auf Basis der Prognosen nach Nr. 5.3 ermittelten vorläufigen 
anteiligen Ausgleichsleistung und den bereits ausgezahlten Abschlagszahlungen werden 
in Form von Nachzahlungen oder Rückzahlungen ausgezahlt oder zurückgefordert.  

Die auf Basis der Prognosen nach Nr. 5.3 ermittelte vorläufige Ausgleichsleistung für das 
gesamte Kalenderjahr 2025 wird in Form von Nachzahlungen oder Rückzahlungen gegen-
über den bereits ausgezahlten Abschlagszahlungen ausgezahlt oder zurückgefordert; et-
waige bereits erfolgte Rückzahlungen werden entsprechend berücksichtigt. Soweit noch 
keine Abschlagszahlungen erfolgt sind, erfolgt eine Auszahlung der vorläufigen Ausgleichs-
leistung in voller Höhe.  

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 gewährt der Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab als Aufgabenträger Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die 
Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 15. des auf die Gül-
tigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden Monats können Abschlagszahlungen 
über das DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl der jeweils ausgegebe-
nen, gültigen Ermäßigungstickets zu melden. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je 
gemeldeten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das Verkehrsunternehmen kann sich 
zu der Antragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des DTBY-Portals 
ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.  

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-
schrift erfolgt unter Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 6.1 bis 6.3. 
Gemäß Nr. 4.4 der Richtlinien Bayern 2025 sind erhaltene Abschlagszahlungen auf die 
Ausgleichleistungen anzurechnen. Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen be-
inhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen und zum Umgang mit Überzahlungen 
(Rückerstattung oder Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab ist über die auf Grundlage dieser allgemeinen Vor-
schrift gewährten Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind 
die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Aus-
gleichsleistungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie 
werden somit gesamthaft zusammen mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusammenhang mit 
dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch nachträglich von den Verkehrsunternehmen ein-
gefordert werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich aufgrund dieser allgemeinen 
Vorschrift gewährt wird, können sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhal-
tung der von ihnen gemachten Angaben berufen. 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG (Bayerisches Ver-
waltungsverfahrensgesetz) am 01. Januar 2025 in Kraft.  

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2025 außer Kraft. Die Abwicklung des 
Verfahrens über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2025 wird 
auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen 
Vorschrift zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten durch die 
Verkehrsunternehmen und Durchführung der Schlussabrechnung). Diese allgemeine 
Vorschrift kann durch eine allgemeine Vorschrift in der Rechtsform einer 
Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Die allgemeine 
Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets kann 
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insbesondere dann außer Kraft gesetzt werden, wenn keine ausreichende Finanzierung 
des Deutschlandtickets mehr sichergestellt ist, um die auf Basis dieser Allgemeinverfügung 
bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. Insbesondere wenn der 
Bund oder der Freistaat Bayern keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets 
mehr sicherstellen, um die auf Basis der allgemeinen Vorschrift bestehenden 
Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. Es besteht in diesem Fall keine 
Tarifvorgabe mehr, so dass die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 nicht mehr greift. Im Falle 
eines vorzeitigen Außerkraftsetzens entfällt der Ausgleichsanspruch mit Wirkung für die 
Zukunft; ein angemessener Vorlauf ist zu gewährleisten. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per  
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
Kraft Bundesrecht wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der  
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Neustadt a.d. Waldnaab, 10. Dezember 2024 
 
 
gez. 
Andreas Meier 
Landrat 

 

 

Anlagen 

Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 

für das Jahr 2025 mit Anhang zur Anlage 1 (Regelungen zur Berechtigungsprüfung 

für den Erwerb des Ermäßigungstickets für das Jahr 2025) 

Anlage 2  Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket in Bayern (2025) mit Anhang 1 und 2 

Anlage 3 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht ge-

deckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit 

dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat Bayern (Richtlinien Deutschland-

ticket ÖPNV Bayern 2025) – Entwurf (die Richtlinien Bayern 2025 sind noch nicht 

bekannt gemacht worden und befinden sich derzeit im Prozess der Veröffentli-

chung; sie sollen unverändert zum 01. Januar 2025 in Kraft treten). Auf die in diesen 

Richtlinien eigenständig verwiesenen Anlagen 1 und 2 sind mit obig aufgeführten 

und dieser Allgemeinverfügung beigefügten Anlagen 1 und 2 identisch – müssen 

aber vollständigkeitshalber nochmals mitgeführt werden. Von einem zusätzlichen 

Abdruck wurde jedoch abgesehen. 
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I. 

 

 

Aufgrund des §§ 10, 11 der Verbandssatzung und der Art. 41, 42 des Gesetzes über die kommu-

nale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) er-

lässt der  

 

 

 

Zweckverband 

 

folgende 

 

Haushaltssatzung 

 

für das Haushaltsjahr 2025 

 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 

 

a) im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben auf 

 

 246.997,00 € 

 

 

b) im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 

 

 37.366,00 € 

 

festgesetzt. 

 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-

hen. 

 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

  



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr. 14 vom 20.12.2024 

§ 4 

 

a) Betriebskostenumlage 

 

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 157.064,00 

€ festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder wie folgt verteilt: 

 

Gemeinde Irchenrieth 59,74 v. H. 93.830,00 € 

Gemeinde Bechtsrieth 40,26 v. H. 63.234,00 € 

(siehe Anlage 2) 

 

 

b) Investitionsumlage 

 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-

mögenshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 0,00 € festgesetzt und auf 

die Verbandsmitglieder wie folgt verteilt: 

 

Gemeinde Irchenrieth 59,74 v. H. 0,00 € 

Gemeinde Bechtsrieth 40,26 v. H. 0,00 € 

 (siehe Anlage 3) 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-

haltsplan wird auf 15.000,00 € festgesetzt. 

 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

 

 

II. 

 

 

Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 03.12.2024 Nr. 21-941/328-2024 

mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 67 und 71 GO 

genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 

 

 

III. 

 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen vom Tage der Veröffentlichung dieser Be-

kanntmachung an eine Woche lang im Rathaus Schirmitz - Verwaltungsgemeinschaft –  

innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. Außerdem liegt 

die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus Schirmitz, Hauptstraße 12, Zimmer 11, - 

Verwaltungsgemeinschaft - während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme 

aus. 

 



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr. 14 vom 20.12.2024 

Irchenrieth, 11. Dezember 2024 

 

 Zweckverband 

 für die gemeinsame Abwasseranlage 

 Irchenrieth-Bechtsrieth 

 

 ( S ) 

 

 Ziegler 

 Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
des Schulverbandes Parkstein 

 
 

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), 
Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Schulverband fol-
gende Haushaltssatzung: 
 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hier-
mit festgesetzt; er schließt 

 

 im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  
408.760,00 € 

 und 
 im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  

12.600,00 €. 
 
 

§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind 
nicht vorgesehen. 
 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festge-
setzt. 
 

 

§ 4 
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Schulverbandsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushalts-
jahr 2025 festgesetzt auf 367.960,00 € und nach der Zahl der Verbandsschü-
ler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schü-
lerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2024 festgesetzt auf 142 Verbands-
schüler. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler festgesetzt auf 2.591,27€. 
 
 

§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Finanzierung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf 20.000,00 €. 
 

 

 

 

 

 

§ 6 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

 

 

 

Neustadt a.d. Waldnaab, den 12.12.2024 
Schulverband Parkstein 

 
 

  
 

Sollfrank 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 

 
 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes Eschenbach i.d.OPf. 

 
 

Haushaltssatzung 
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des Schulverbandes Eschenbach i.d.OPf. 

(Geschäftsführende Körperschaft: Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf.) 

 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff. der GO er-
lässt der Schulverband Eschenbach i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 

im Verwaltungshaushalt 

  in den Einnahmen und Ausgaben mit je 910.000 € 

und im Vermögenshaushalt 

  in den Einnahmen und Ausgaben mit je 105.000 € 
 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Schulverbandsumlage 

A. Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf 711.900 € und nach der 
Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober 2023 auf 229 Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler festgesetzt auf 3.108,73 €. 
 

B. Investitionsumlage 

 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
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Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

§ 7 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

Eschenbach i.d.OPf., 07.11.2024 Schulverband Eschenbach i.d.OPf 
 

  

 

  Gradl 
  Schulverbandsvorsitzender 
 
 

II. 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 12.09.2024 Nr. 21-941/252-2024 
mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 
 
 

III. 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang bei 
der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf., 92676 Eschenbach 
i.d.OPf., Rathaus, Zimmer Nr. 5, während der Dienststunden öffentlich zur Einsicht auf. Außerdem 
liegt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 

 

Eschenbach i.d.OPf., 29.11.2024 

 

gez. 

 

Gradl 

Schulverbandsvorsitzender 
 

 

 

 

 

Hinweis des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab auf Beteiligungen an Unternehmen in ei-

ner Rechtsform des Privatrechts gemäß Art. 82 Abs. 3 Sätze 1 und 5 LKrO 
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Der Kreistag des Landkreises Neustadt a. d. Waldnaab hat in seiner Sitzung am 16.12.2024 den 

Beteiligungsbericht (Stand Jahresabschlüsse 2022) zur Kenntnis genommen. Der Bericht kann 

während der üblichen Dienstzeit im Landratsamt, Gebäude A, Stadtplatz 36, Zimmer A 215, ein-

gesehen werden. 

 

Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab, 17.12.2024 

 

Andreas Kreuzer 

Kreiskämmerer 

 

 

 

 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes für die Mittelschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 

 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes für die Mittelschule 

Altenstadt a.d.Waldnaab 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
Auf Grund Art. 9 Abs. 7 und Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), 
Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbin-
dung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband für die Mittelschule Al-
tenstadt a.d.Waldnaab folgende Haushaltssatzung: 
 

 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       568.500 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit        24.500 € 

(4) ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vor-
gesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 0,00 € festgesetzt. 
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§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 
(1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Aus-

gaben des Verwaltungshaushalts wird auf 486.200 € festgesetzt (Verwaltungsum-
lage). 

 
(2) Die Investitionsumlage für das Haushaltjahr 2025 wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage wird somit auf insgesamt 486.200 € festgesetzt (Um- 

  lagesoll). 
  Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7, Satz 2 und 3 des BaySchFG auf die beteiligten  
  Gemeinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am  
  Stichtag (01. Oktober) besuchen, umgelegt. 

 
(5) Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am 01. Oktober 2024 be-

suchten, beträgt 95 Verbandsschüler (ohne Gastschüler). 
 
(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 5.227,9570 € festgesetzt. 
 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 94.000 € festgesetzt. 
 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 17.12.2024 
Schulverband für die Mittelschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
Gez. 
 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
 

II. 
 

(6) Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 10.12.2024, Az. 21-
941-/348-2024 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile 
enthält. 
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III. 
 

Die Haushaltssatzung 2025 samt ihren Anlagen liegt vom Tage der Veröffentlichung, bis zur 
nächsten Bekanntmachung einer Haushaltssatzung, beim Schulverband für die Mittelschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab, Rathaus, Zimmer Nr. 1.03, innerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden öffentlich zur Einsicht auf. 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 17.12.2024 
Schulverband für die Mittelschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

 

 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes für die Grundschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 

 
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes für die Grundschule 

Altenstadt a.d.Waldnaab 
für das Haushaltsjahr 2025 

 
 
Auf Grund Art. 9 Abs. 7 und Abs. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), 
Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbin-
dung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband für die Grundschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab folgende Haushaltssatzung: 
 

 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit      485.600 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       37.000 € 
ab. 
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§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vor-
gesehen. 
 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 0 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 
(1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung  von 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird auf 410.200 € festgesetzt  (Verwaltungsum-
lage). 

 
(2) Die Investitionsumlage für das Haushaltjahr 2025 wird auf 0 € festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage wird somit auf insgesamt 410.200 € festgesetzt  (Um- 

  lagesoll). 
 Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7, Satz 2 und 3 des BaySchFG auf die beteiligten  Ge-
meinden nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler, die die Schule  am Stich-
tag (01. Oktober) besuchen, umgelegt. 
 
(4) Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am 01. Oktober 2024 be-

suchten, beträgt 200 Verbandsschüler (ohne Gastschüler). 
 
(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.051,0000 € festgesetzt. 
 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 80.200 € festgesetzt. 
 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 17.12.2024 
Schulverband für die Grundschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
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Gez. 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 
 

(2) Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 10.12.2024 Az. 21-
941-/349-2024 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile 
enthält. 
 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung 2025 samt ihren Anlagen liegt vom Tage der Veröffentlichung, bis zur 
nächsten Bekanntmachung einer Haushaltssatzung, beim Schulverband für die Grund-
schule Altenstadt a.d.Waldnaab, Rathaus, Zimmer Nr. 1.03, innerhalb der allgemeinen Ge-
schäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 
 
 
Altenstadt a.d.Waldnaab, 17.12.2024 
Schulverband für die Grundschule 
Altenstadt a.d.Waldnaab 
 
 
 
Ernst Schicketanz 
Schulverbandsvorsitzender 
 

 

 

 

 

 

Satzung 
für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung  

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Seitenthaler Gruppe 
(Wasserabgabesatzung – WAS – ) 

 
vom 19.12.2024 

 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) erlässt 

der Zweckverband der Seitenthaler Gruppe folgende Satzung: 

 

 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 
(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das Gebiet der 

Gemeinde Speinshart und für die Gemeindeteile Filchendorf und Scheckenhof der Stadt Neustadt am Kulm. 
 
(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt der Zweckverband. 
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(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 

Grundstücksanschlüsse, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist. 

 
§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer 
 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen 

Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit 

bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-

buchrechts handelt. Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 

 

(2) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbauberechtigte oder 

ähnlich zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist je-

der berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

 

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, 

von denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen. 

Grundstücksanschlüsse 

(= Hausanschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Ver-

sorgungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit 

der Anschlussvorrichtung und enden mit der Hauptab-

sperrvorrichtung.  

Gemeinsame Grundstücksan-

schlüsse  
(verzweigte Hausanschlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. 

Privatwege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit 
der Versorgungsleitung verbinden. 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versor-

gungsleitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter 

oder zusätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit Ab-

sperrarmatur samt den dazugehörigen technischen Ein-

richtungen. 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die ge-

samte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließ-
lich Wasserzähler abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der 

Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude. 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen 

Wasservolumens. Absperrventile und etwa vorhandene 

Wasserzählerbügel sind nicht Bestandteile der Wasser-

zähler. 

Anlagen des Grundstückseigentü-

mers  (= Verbrauchsleitungen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken 

oder in Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche 

gelten auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz 
oder teilweise im gleichen Gebäude befinden. 

 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
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(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerblich genutztes 

oder gewerblich nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversorgungseinrich-

tung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird. 

(4)  
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine Versor-

gungsleitung erschlossen werden. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bun-

des- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung herge-

stellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. Welche Grundstücke durch die 

Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt der Zweckverband. Rohwasser- und Fernwasserlei-

tungen stellen keine zum Anschluss berechtigenden Versorgungsleitungen dar. 

 

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung ver-

sagen, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen 
oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere 

Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die Mehrkosten, die mit 

dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

 

(4) Das Benutzungsrecht besteht nicht für Kühlwasserzwecke und den Betrieb von Wärmepumpen. Der 

Zweckverband kann ferner das Anschluss- und Benutzungsrecht ausschließen oder einschränken, soweit 

nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. Das gilt auch für die Vorhal-

tung von Löschwasser. 

 

 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht 

wird, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschluss-

zwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 

(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist der ge-

samte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung zu 

decken (Benutzungszwang). Gesammeltes Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der 

Gartenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum Wäschewaschen verwendet werden, soweit nicht 
andere Rechtsvorschriften entgegenstehen. § 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. Verpflichtet sind 

die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des Zweckver-

bandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 
 

§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 
 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, 

wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Er-

fordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe 
schriftlich bei dem Zweckverband einzureichen. 

 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

 

 

§ 7 

Beschränkung der Benutzungspflicht 
 

(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbe-

darf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht 
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andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe der Volksgesund-

heit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere entgegen, wenn für den jeweiligen 

Verbrauchszweck oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von 

Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Benutzung der öf-
fentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird. 

 

(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

 

(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie für die 

Vorhaltung von Löschwasser. 

 

(4) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grundstückseigentümer 

dem Zweckverband Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem Anschluss 
an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrieben werden soll. Er hat durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Was-

serversorgungsnetz möglich sind. Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasser-

versorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohr-

unterbrecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. 

Spülkasten) erforderlich. 

 

 

§ 8 

Sondervereinbarungen 
 
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann der Zweckver-

band durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und Gebüh-

rensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt 

werden, soweit dies sachgerecht ist. 

 

 

§ 9 

Grundstücksanschluss 
 
(1) Der Grundstücksanschluss wird von dem Zweckverband hergestellt, angeschafft, verbessert, unterhal-

ten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Er muss zugänglich und vor Beschädigungen ge-

schützt sein. 

(5)  
(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie deren 

Änderung. Er bestimmt auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der Grundstück-

seigentümer ist vorher zu hören; seine berechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. Soll 

der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nachträglich geändert werden, so 

kann der Zweckverband verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung vor-

her in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Grund-

stücksanschlusses zu schaffen. Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist setzen. 

Der Grundstückseigentümer darf keine Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder 

vornehmen lassen. 

 

(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grundstücksanschlusses, 

insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich dem Zweckver-

band mitzuteilen. 

 
 

§ 10 
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Anlage des Grundstückseigentümers 
 

(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Ände-

rung und Unterhaltung der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzählers, zu sor-

gen. Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, 
so ist er neben dem anderen verpflichtet. 

(6)  
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder be-

hördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geän-

dert und unterhalten werden. Anlage und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass 

Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen 

auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen 

jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 

 

(3) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. Ebenso können Anla-
genteile, die zur Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss genommen 

werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der An-

lage ist nach den Angaben des Zweckverbandes zu veranlassen. 

 

 

§ 11 

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage 
des Grundstückseigentümers 

 

(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert wird, sind dem 

Zweckverband folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 

(7)  
a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lageplan, 

(8)  

b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll, 

 

c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 

 

d) im Fall des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 

(9)  

Die einzureichenden Unterlagen haben den bei dem Zweckverband aufliegenden Mustern zu entspre-

chen. Alle Unterlagen sind von den Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben. 
 

(2) Der Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 

Ist das der Fall, so erteilt der Zweckverband schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der ein-

gereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück. Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt sie 

dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. Die geänderten Un-

terlagen sind sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grund-

stückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der 

Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen. 

(10)  

(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung des Zweckverbandes begonnen 
werden. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach      straßen-, bau- und wasser-

rechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

 

(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch den Zweckverband oder 

durch ein Installationsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des Zweckverbandes 

oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens eingetragen ist. Der Zweckverband ist berechtigt, 

die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Leitungen, die an Eigengewinnungsanlagen angeschlossen 

sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Zweckverbandes verdeckt werden; andernfalls sind sie 

auf Anordnung des Zweckverbandes freizulegen. 
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(5) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei dem Zweckverband über das 

Installationsunternehmen zu beantragen. Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die In-

betriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband oder ihre Beauftragten. 

 
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckverband Ausnahmen zulassen. 

 

 

§ 12 

Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 
 

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer Inbetrieb-

nahme zu überprüfen. Er hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren 

Beseitigung verlangen. 

(11)  
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten las-

sen, so ist der Zweckverband berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr 

für Leib oder Leben ist er hierzu verpflichtet. 

 

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss an das 

Verteilungsnetz übernimmt der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt 

nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben dar-

stellen. 

 

 

§ 13 

Abnehmerpflichten, Haftung 
 

(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten des Zweckverbandes, die sich 

auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der Wasserversor-

gung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Able-

sen und zum Wechseln der Wasserzähler, zum Erstellen von Geschossflächenaufmaßen und zur Prüfung, 

ob die Vorschriften dieser Satzung und die von dem Zweckverband auferlegten Bedingungen und Aufla-

gen erfüllt werden, erforderlich ist. Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten 

sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des Zweckverbandes berechtigt, zu an-

gemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im 
erforderlichen Umfang zu betreten. Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grund-

stücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt. 

(12)  

(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustandes der 

Anlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsein-

richtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckverband mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende 

Leistung wesentlich erhöht. 

(13)  

(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem Zweckverband für von ihnen verschuldete 

Schäden, die auf eine Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 

 

§ 14 

Grundstücksbenutzung 
 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur 

Zu- und Fortleitung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige 

Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Was-

serversorgung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung an-

geschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit ei-
nem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die 
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Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit 

die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(14)  

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 
seines Grundstücks zu benachrichtigen. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisheri-

gen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu tragen, 

soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen. 

 

(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, 

nach Wahl des Zweckverbandes die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre 

unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar ist. 
 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstü-

cke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-

stimmt sind. 

 

 

§ 15 

Art und Umfang der Versorgung 
 

(1) Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt 

zur Verfügung. Sie liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, die in 
dem betreffenden Abschnitt des Versorgungsgebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden 

Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik. 

(15)  

(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetz-

lichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, sofern 

dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend erforderlich ist. Der Zweckverband wird 

eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit mindestens zwei Mo-

nate vor der Umstellung schriftlich bekannt geben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst be-

rücksichtigen. Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geän-

derten Verhältnissen anzupassen. 
 

(3) Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am 

Ende des Hausanschlusses zur Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und solange der Zweckverband durch 

höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, bestehenden oder drohenden Wassermangel oder sonstige 

technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Wasserver-

sorgung gehindert ist. Der Zweckverband kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich be-

schränken oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und 

Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten erforderlich ist. Der Zweckverband darf ferner die Liefe-

rung unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. Soweit möglich, gibt der Zweckver-

band Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über 
Umfang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung. 

 

(4) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grundstücke geliefert. 

Die Überleitung von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung des Zweck-

verbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 

entgegenstehen. 

 

(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen des Druckes oder 

der Beschaffenheit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige technische oder 

wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband nicht abwenden kann, oder auf Grund behördlicher 
Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch auf Minderung ver-

brauchsunabhängiger Gebühren zu. 
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§ 16 

(16) Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung 
für Feuerlöschzwecke 

 

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind über die nähe-
ren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem Grund-

stückseigentümer und dem Zweckverband zu treffen. 

(17)  

(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. Sie müssen auch für die Feu-

erwehr benutzbar sein. 

 

(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen des Zweckverbandes, der 

Polizei und der Feuerwehr zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen und 

ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur Verfügung zu stellen. Ohne zwingenden Grund 

dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen. 
 

(4) Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versorgungsleitungen und Grundstücksanschlüsse vo-

rübergehend abzusperren. Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür kein 

Entschädigungsanspruch zu. 

 

 

§ 17 

Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 
Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 

 

(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehenden Zwecken ist 

rechtzeitig bei dem Zweckverband zu beantragen. Muss das Wasser von einem anderen Grundstück be-

zogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers beizubringen. Über die 
Art der Wasserabgabe entscheidet der Zweckverband; er legt die weiteren Bedingungen für den Was-

serbezug fest. 

 

(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehenden 

Zwecken entnommen werden soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen Wasserzähler, ggf. Ab-

sperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung und setzt die Bedingungen für die Benutzung fest. 

 

 

§ 18 

Haftung bei Versorgungsstörungen 
 

(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 

Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benutzungsverhält-

nis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 

 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigentümers, es sei 

denn, dass der Schaden von dem Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 

weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

(18)  

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit des Zweckverbandes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht wor-

den ist, 

 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrläs-

sigkeit eines vertretungsberechtigten Organs des Zweckverbands verursacht worden ist. 
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§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungs-

gehilfen anzuwenden. 

 

(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen 
des § 15 Abs. 4 weiterleitet, haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen durch Unterbrechung der 

Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grund-

stückseigentümer. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwenden, die diese ge-

gen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Der Zweck-

verband ist verpflichtet, den Grundstückseigentümern auf Verlangen über die mit der Schadensverursa-

chung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als 

sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur 
Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

(19)  

(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro. 

(20)  

(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 

 

 
 

 

§ 19 

Wasserzähler 
 

(1) Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. Die Lieferung, Aufstellung, technische Überwa-

chung, Unterhaltung, Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des Zweckverban-

des; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler sowie ihren Aufstellungsort. Bei der Auf-

stellung hat der Zweckverband so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung gewährleistet ist; er 

hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren. 

(21)  

(2) Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasserzähler zu ver-

legen, wenn dies ohne Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. Der Zweckverband 
kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kos-

ten zu übernehmen. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Wasserzähler, 

soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Ein-

richtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- 

und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

 

(4) Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten des Zweckverbandes möglichst in gleichen Zeitab-

ständen oder auf Verlangen des Zweckverbandes vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser 
hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

 

 

§ 20 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
 

(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der Grund-

stücksgrenze nach seiner Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank an-

bringt, wenn 

 
1. das Grundstück unbebaut ist oder 

(22)  



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr. 14 vom 20.12.2024 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind 

oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 

 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 
 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und jeder-

zeit zugänglich zu halten. 

 

 

§ 21 

Nachprüfung der Wasserzähler 
 

(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eichbehörde 

oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt 

der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Zweckverband, so hat er diesen vor 

Antragstellung zu benachrichtigen. 
(23)  

(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzukommen, 

wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die 

gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet. 

 

 

§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 
 

(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckverband unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(24)  
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung nicht verpflich-

tet ist, den Wasserbezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er das 

mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich dem Zweckverband zu melden. 

 

(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, hat er bei dem 

Zweckverband Befreiung nach § 6 zu beantragen. 

 

 

§ 23 

Einstellung der Wasserlieferung 
 

(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, wenn der 

Grundstückseigentümer oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung betreffen-

den Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 

 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 

(25)  

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-

tungen zu verhindern oder 

 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen 
des Zweckverbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen 

sind. 

 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz 

Mahnung, ist der Zweckverband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. 

Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung ste-

hen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen nach-

kommt. Der Zweckverband kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen. 
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(26)  

(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für die 

Einstellung entfallen sind. 

 
 

 

 

§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2.500 € belegt werden, wer vorsätzlich 

 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt, 

(27)  
2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten oder hierauf ge-

stützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit den Installationsarbeiten beginnt, 

 

4. gegen die von dem Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschränkungen 

oder Verbrauchsverbote verstößt. 

(28)  

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt. 
(29)  

 

§ 25 

Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 
 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnun-

gen für den Einzelfall erlassen. 

(30)  

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder Unterlas-

sens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 

(31)  

(32)  

§ 26 

Inkrafttreten 
 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 

(33)  

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 30. Mai 1995 außer Kraft. 

 
 

Eschenbach, den 19.12.2024 
 

Zweckverband zur Wasserversorgung  

der Seitenthaler Gruppe 

 

 

 

Benjamin Roder 

1. Vorsitzender 
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Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Seitenthaler Gruppe 

(BGS/WAS) 
 

vom 19.12.2024 
 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Zweckverband zur Was-
serversorgung der Seitenthaler Gruppe folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserab-
gabesatzung: 
 
 

§ 1 

Beitragserhebung 
 

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwands für die Herstellung der Wasserversor-
gungseinrichtung für das Gebiet der Gemeinde Speinshart und für die Gemeindeteile Filchen-
dorf und Scheckenhof der Stadt Neustadt am Kulm einen Beitrag. 

 
 

§ 2 

Beitragstatbestand 
 

Der Beitrag wird erhoben für 
 
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn 

für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht 
oder 
 

2. tatsächlich – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – angeschlossene Grundstücke. 

 

 
§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die 

für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht 
die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem In-
krafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

 
 

§ 4 

Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 
 
 

§ 5 

Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Ge-

bäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von min-
destens 2.000 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten  
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- bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, min-
destens jedoch 2.000 m² 
 

- bei unbebauten Grundstücken auf 2.000 m² begrenzt. 
 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. 
Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die 
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude 
oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen sind. Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtli-
nie hinausragen. 
 

(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie 
bei sonstigen unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Vier-
tel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für 
die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen 
Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute 
Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

 
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbe-

messung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht.      Eine Beitrags-
pflicht entsteht insbesondere 

  
- im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 

bisher noch keine Beiträge geleistet worden sind, 
 

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflä-
chen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zu-
sätzliche Grundstücksfläche, 
 

- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils 
im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen 
für die Beitragsfreiheit entfallen. 

 
(5) Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt 

worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten 
Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 
Dieser Betrag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschoss-
flächen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, 
nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 
 
 
 

§ 6 

Beitragssatz 
 

Der Beitrag beträgt 
 

a) pro m² Grundstücksfläche 1,09 € 
 

b) pro m² Geschossfläche 9,48 € . 
 
 

§ 7 

Fälligkeit 
 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 7a 
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Beitragsablösung 
 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht. 

 
 

§ 8 

Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 
 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung, 
Stilllegung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn 
des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund lie-
genden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstat-
ten. 
 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, 
wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erbbauberechtigte) sind 
Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbe-

trag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
 

§ 9 

Gebührenerhebung 
 

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grundgebüh-
ren       (§ 9a) und Verbrauchsgebühren (§ 10). 

 
 
 
 

§ 9a 
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler be-

rechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwas-
serzähler im Sinne des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden Hauptwasserzähler be-
rechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der 
nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 

 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

 
 bis 4 m³/h 90,00 € / Jahr 
 über 4 m³/h 108,00 € / Jahr 
 
 

§ 10 

Verbrauchsgebühr 
 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung ent-

nommenen Wassers berechnet. Die Gebühr beträgt 2,44 € pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers. 
 

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 
Er ist durch den Zweckverband zu schätzen, wenn 

 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
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2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 

 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen Was-

serverbrauch nicht angibt. 
 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so be-

trägt die einmalige Gebühr hierfür 50,00 €. Die Verbrauchsgebühr ist nach Abs. 1 zu entrich-
ten. 
 
Wird Bauwasser ohne Bauwasserzähler dem Versorgungsnetz entnommen, so wird eine 
Pauschale von 100,00 € für jeweils 12 Monate erhoben. 

 
 

§ 11 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme. 

 
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 

Herstellung des Anschlusses folgt; Der Zweckverband teilt dem Gebührenschuldner diesen 
Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages 
in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

 
 
 
 

§ 12 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 

des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 

 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 

 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 

genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem 
Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

 
 
 

§ 13 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 

(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die Verbrauchsgebühr werden ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jeden 
Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leis-
ten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Zweckverband die Höhe der Voraus-
zahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauchs fest. 

 
 
 

§ 14 

Mehrwertsteuer 
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Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben. 

 
 
 

§ 15 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der Ab-
gabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verän-
derungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 
 
 
 
 
 
 

§ 16 

Inkrafttreten 
 
(3) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 

 
(4) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 30. Mai 1995 in der Fassung der 8. Satzungsänderung vom 

23.12.2022 außer Kraft. 
 
 
Eschenbach, den 19.12.2024 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung  
der Seitenthaler Gruppe 
 
 
 
Benjamin Roder 
1. Vorsitzender 

 

 

 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Seitenthaler Gruppe 
 

I. 

Haushaltssatzung 
 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Seitenthaler Gruppe 

(Geschäftsführende Körperschaft: Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf.) 

 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

Aufgrund der Art. 40 Abs.1 und 26 Abs.1 KommZG in Verbindung mit Art.63 ff. GO erlässt der Zweckverband 

zur Wasserversorgung der Seitenthaler Gruppe folgende Haushaltssatzung: 
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§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt, 

er schließt 

im Verwaltungshaushalt 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit 425.000 € 

und im 

 

Vermögenshaushalt 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit 525.800 € 

 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind vorgesehen in Höhe von 

40.000 €. 

 

§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf  0 € 

festgesetzt. 

§ 4 

 

a) Eine Verwaltungsumlage wird nicht erhoben. 

 

b) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 

auf 40.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

§ 7 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

 Zweckverband zur Wasserversorgung 

  der Seitenthaler Gruppe 
Eschenbach i.d.OPf., 19.12.2024  

 

 gez. 

 
  Roder 

 Zweckverbandsvorsitzender 

 

 

 

 

II. 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 17.12.2024 Nr. 21-941/334-2024 mitgeteilt, 

dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 

III. 
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Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang bei der Ge-

schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf., 92676 Eschenbach i.d.OPf., Rathaus, Zim-

mer Nr. 5, während der Dienststunden öffentlich zur Einsicht auf. Außerdem liegt die Haushaltssatzung samt 

ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemei-

nen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 

 

Eschenbach i.d.OPf., 19.12.2024 

 

gez. 

 

Roder 
Zweckverbandsvorsitzender 

 

 

 

 

  
 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes am Rauhen Kulm 
 

I. 

Haushaltssatzung 
 

des Schulverbandes am Rauhen Kulm 
(Geschäftsführende Körperschaft: Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf.) 

 

für das Haushaltsjahr 2024 
 
Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff. der GO erlässt der 

Schulverband am Rauhen Kulm folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

im Verwaltungshaushalt 
  in den Einnahmen und Ausgaben auf je 458.000 € 

und im 

 

Vermögenshaushalt 
  in den Einnahmen und Ausgaben auf je 79.000 € 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
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Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach 

den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Verwal-

tungsumlage), wird auf 325.000 € festgesetzt (Umlagesoll). 

 

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach 

den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investition-

sumlage), wird auf                0 € festgesetzt (Umlagesoll). 

 

Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2023 von insgesamt 125 Schülern (ohne Gastschüler) besucht. 

Für die Bemessung der Schulverbandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Betrag je Schüler 

im Verwaltungshaushalt 2.600 € und 

im Vermögenshaushalt 0,00 €. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 

auf 40.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

§ 7 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 
Eschenbach i.d.OPf., 19.12.2024 Schulverband am Rauhen Kulm 

 

  

 
  Nickl 

  Schulverbandsvorsitzender 

 

 

II. 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 16.12.2024 Nr. 21-941/355-2024 mitgeteilt, 

dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 

III. 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine 

Woche lang bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf., 92676 Eschenbach 

i.d.OPf., Rathaus, Zimmer Nr. 5, während der Dienststunden öffentlich zur Einsicht auf. 

 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt außerdem bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung ei-

ner Haushaltssatzung im Rathaus in Eschenbach i.d.OPf. (Zimmer Nr. 5) innerhalb der allgemeinen Ge-

schäftsstunden zur Einsicht bereit (§ 4 Abs. 2 Bekanntmachungsverordnung). 

 

Eschenbach i.d.OPf., 19.12.2024 

 

gez. 

 

Nickl 
Schulverbandsvorsitzender 
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Zweckverband Kläranlage 
Der Gemeinden Weiherhammer und Mantel 
zur Planung, Errichtung und Unterhaltung einer gemeindlichen Kläranlage 

 
         I. 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes der Gemeinden Weiherhammer und Mantel 

zur Planung, Errichtung und Unterhaltung einer gemeinschaftlichen Kläranlage 
für das Haushaltsjahr 2025 

 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  483.800 € 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  96.700 € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
1. Betriebskostenumlage 
Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt (Betriebskostenumlage) wird auf 465.000 € festgesetzt und auf die 
Verbandsmitglieder umgelegt. 
 

Die Betriebskostenumlage wird je zur Hälfte nach den auf Grund der Fortschreibungen des bayerischen Lan-
desamtes für Statistik und Datenverarbeitung zum 31.12.2023 mit Hauptwohnsitz gemeldeten und an die 
Abwasseranlage angeschlossenen Einwohnern sowie den Abwassermengen des Jahres 2023, für die die 
Verbandsgemeinden Abwassergebühren erheben, bemessen. 
 

Umlegung: 
 Gemeinde Weiherhammer 291.361,66 € 
 Markt Mantel 173.638,34 € 
 

2. Investitionsumlage 
Die durch Zuwendungen und sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Investitionen des Zweckver-
bandes zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushaltes (Investitionskostenumlage) wird 
auf 70.000 € festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 
 

Die Investitionsumlage wird je zur Hälfte nach den Grundstücks- und Geschossflächen, wie sie den Ver-
bandsgemeinden am 31.12. des Vorvorjahres in den Globalberechnungen zur Festsetzung der Beitragss-
ätze in deren Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung zu Grunde gelegt waren, bemes-
sen. 
 

Umlegung:   
 Gemeinde Weiherhammer 41.876,99 € 
 Markt Mantel  28.123,01 € 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
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II. 
 
Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 12.11.2024 Nr. 21-941/301-
2024 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 67 und 71 
GO genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an eine Woche 
lang bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 92729 Weiherhammer, Hauptstr. 3, während 
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
Außerdem liegt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht aus. 
 
 
 
 
 
 
 
Weiherhammer, 15.11.2024 
 
Zweckverband der Gemeinden Weiherhammer und Mantel  
zur Planung, Errichtung und Unterhaltung einer gemeinschaftlichen Kläranlage 

Biller 
Verbandsvorsitzender 

 
 

 

 

 

I. 

Haushaltssatzung 

des Schulverbandes Etzenricht – Kohlberg 

für das Haushaltsjahr 2025 

 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 1 Bay SchFG und Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusam-

menarbeit -KommZG  i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -GO-, er-

lässt die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Etzenricht-Kohlberg folgende Haus-

haltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; 

er schließt 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 237.100 € 

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  33.100 € 

ab. 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-

hen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
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1) Verwaltungsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 

von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 235.000 € festgesetzt und nach der 

Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  

nach dem Stand vom 01.10.2024 auf 97 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.422,68 € festgesetzt. 

 

2) Investitionsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 

von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 30.000 € festgesetzt und nach der Zahl 

der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

2. Für die Berechnung Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl  

nach dem Stand vom 01.10.2024 auf 97 Verbandsschüler festgesetzt. 

der  

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 309,28 € festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-

haltsplan wird auf 10.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 

 

 

 
II. 

 
Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 02.12.2024 Nr. 21-
941/330-2024 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 
BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile enthält. 
 
 
 
 
 
 

III. 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
eine Woche lang bei der Verwaltungsgemeinschaft Weiherhammer in 92729 Weiher-
hammer, Hauptstraße 3, während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Außerdem liegt die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächs-
ten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 
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Etzenricht, den 09.12.2024 
Schulverband Etzenricht-Kohlberg 
 
 

Schregelmann, 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 

 

 

 

I. 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 10 a, und 11 der Verbandssatzung und der Art. 41, 42 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
 
 
 

Zweckverband 
 
 

folgende 
 
 

Haushaltssatzung 

 
 

für das Haushaltsjahr 2025 
 
 
 

§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
 
a) im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben auf 
 

 345.584,00 € 
 
 
b) im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 
 
 24.948,00 € 
 

festgesetzt. 
 
 

§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
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§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 
§ 4 

 
 
Betriebskostenumlage 

 
Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 288.782,00 € festge-
setzt und auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufgeteilt: 
 

Gemeinde Pirk 60 v. H. 173.269,00 € 
Gemeinde Schirmitz 40 v. H. 115.513,00 € 
(siehe Anlage 2) 

 
 

§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 30.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 

II. 
 
 

Das Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 09.12.2024 Nr. 21-941/329-2024 
mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 67 und 71 GO 
genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 
 

III. 
 
 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung an eine Woche lang im Rathaus Schirmitz - Verwaltungsgemeinschaft –  
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. Außerdem liegt die 
Haushaltssatzung und der Haushaltsplan samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekannt-
machung einer Haushaltssatzung im Rathaus Schirmitz, Hauptstraße 12, Zimmer 11, - Verwaltungs-
gemeinschaft - während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme aus. 
 
Pirk, 18. Dezember 2024 
 
 Zweckverband 
 für die gemeinsame Abwasseranlage 
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 Pirk-Schirmitz 
 
 ( S ) 
 
 Schaller 
 Verbandsvorsitzender 
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Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr 

2025 

1. Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets  

Auf das Ermäßigungsticket finden die bundesweiten Tarifbestimmungen des 

Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung Anwendung 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php). Dies umfasst 

insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.  

2. Definition Ermäßigungsticket  

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und 

Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des 

Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem jeweils aktuellen 

Preis des regulären Deutschlandtickets rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom 

Freistaat Bayern finanziert.   

3. Berechtigtenkreis  

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt:  

a) Auszubildende (zur Definition siehe Nr. 3.2),   

b) Studierende (zur Definition siehe Nr. 3.3),   

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe Nr. 3.4).   

3.2 Als Auszubildende werden definiert:  

 Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit 

Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind, die eine 

Ausbildung im Rahmen eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den 

Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar die 

Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen 

Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung. 

 

 Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem 

vergleichbar sind Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische 

Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte 

agrartechnische Assistentinnen und Assistenten. 

 

 Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und 

des Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in 

Verbindung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste 

Lehramtsprüfung von Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das 

Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern). 

 

 Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG. 

 



 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz 

(LlbG).  

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 

Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen 

vergleichbar sind.   

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der Schulort in 

Bayern liegen.  

3.3 Als Studierende werden definiert:  

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches  

Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)  

 Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 

BayHIG  

 Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  

 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der 

Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, 

welche die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines 

Beamtenverhältnisses erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 

1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für den öffentlichen Dienst).  

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende 

anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar 

sind.  

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 

gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 

ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in 

einem bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem 

gemeinsamen Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen 

Hochschulen.  

 Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

 Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein 

ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende.  

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:  

 Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst 

und  

 Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von 

Jugendfreiwilligendiensten (insbesondere: Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges 

ökologisches Jahr)  

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.  



4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug  

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss bzw. Wiederaufleben eines 

Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, 

für all jene gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im 

nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) 

liegen.  

5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende  

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor 

Ort bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem 

jeweils aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, 

deren Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart 

hat, ist von den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw. 

sonstige für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie z. B. Verbundorganisationen oder 

Vertriebsdienstleister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein 

Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich 

anzurechnen.   

6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets  

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren 

durch die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll 

auch unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 

Monate, maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle 

kann auch kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern 

bereitgestelltes, einheitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue 

Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur 

Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert.   

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 

danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer 

Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt 

werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen 

zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester 

gilt sinngemäß dasselbe wie für Semester.  

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren  

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Nr. 6.1 bei 

Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Nr. 6.2 bei Studierenden sowie die im 

Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 

definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen 

Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des 

Ausgleichsanspruchs akzeptiert.   



Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen 

Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann 

muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne 

Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, 

oder das Abonnement kündigen.    

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets 



Anhang zur Anlage 1: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des 
Ermäßigungstickets für das Jahr 2025 

1. Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende  

Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende regelt Nr. 6.1 
der Anlage 1. Nachfolgend werden Regelverfahren (Nr. 1.1) und alternative Verfahren (Nr. 
1.2) konkretisiert.  

1.1 Regelverfahren  

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Bestätigung durch die Schule, 
Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -anwärtern) oder den Träger des 
Freiwilligendienstes vorlegen, deren Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate 
zurückliegen darf. Hierbei ist das einheitliche Formular, welches vom Freistaat Bayern zum 
Download auf einer Webseite (https://bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsticket) und bei 
den Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt wird, als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Bei 
einer Wiederbestellung innerhalb von 12 Monaten ist das für die Erstbestellung eingereichte 
Formular für die Prüfung der Berechtigung ausreichend und die Vorlage eines neu 
ausgestellten Bestätigungsformulars nicht erforderlich.  

Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem Sinne 
rechtzeitig eingehenden Bestellungen sollen daher fristgerecht bearbeitet werden. Ein 
schnelleres Abwickeln der Bestellung ist gleichwohl möglich.  

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schulen, Dienststellen und 
Freiwilligendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese wird vor Beginn des jeweiligen 
Ausbildungsjahres und, soweit Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu 
hinzukommen, aktualisiert.   

Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Ausbildungsvertrag nach 
§ 10 Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufsschule besuchen, kann in diesem Fall 
anstelle der Bildungseinrichtung die zuständige Industrie- und Handelskammer bzw. 
Handwerkskammer die Berechtigung prüfen und das Formular bestätigen. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. 
Dabei sind folgende Prüfmerkmale relevant:  

 von der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle für Beamtenanwärter/innen oder 
Träger für Freiwilligendienstleistende) unterschriebene und gestempelte Bestätigung, 
dass der Ticketnutzer zum Berechtigungskreis des Ermäßigungstickets zählt,  

 Lage der Bildungseinrichtung (bzw. Dienststelle/Dienstort für Beamtenanwärter/innen 
und Freiwilligendienstleistende) in Bayern oder Lage des Hauptwohnsitzes (so wie 
vom Ticketnutzer angegeben) in Bayern, Ausstellungsdatum des 
Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate (bei einer Wiederbestellung 
innerhalb von 12 Monaten kann auf das erstmalige Prüfergebnis des eingereichten 
Formulars für die Erstbestellung zurückgegriffen werden),  

 voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von Schule/Dienststelle/Träger 
angegeben): Falls es weniger als 12 Monate in der Zukunft liegt, ist dieses Enddatum 
als Auslaufdatum des Abonnements zu übernehmen. Dabei soll die Abolaufzeit auf 
ganze Monate aufgerundet werden.  



1.2 Alternative Verfahren  

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelverfahren können die 
Vertriebsstellen weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit dem Freistaat vorher 
abzustimmen:   

 

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, z.B. über Jobticket-Portale. 
Hierüber könnten Arbeitgeber die Berechtigung sowie Ausbildungsdauer bestätigen, 
ohne dass Schulen/Dienststellen tätig werden müssen.  
 

b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Datenbanken der 
Ausbildungskammern, die über eine datenschutzkonforme Abfrage eine sofortige 
Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum eines 
Ausbildungsverhältnisses zulassen, z.B. „AzubiCard“.  
 

1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit  

Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schulwegkostenfreiheit nach den 
Bestimmungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) fallen, 
genügt die Ticketbestellung durch den zuständigen Träger der Schülerbeförderung als 
Berechtigungsnachweis. Eine zusätzliche Überprüfung mit dem Nachweisformular nach Nr. 
1.1 ist nicht erforderlich.   

2. Berechtigungsprüfung für Studierende  

Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Nr. 6.2 der Anlage 1. Nachfolgend werden 
Regelverfahren (Nr. 2.1) und alternative Verfahren (Nr. 2.2) konkretisiert.  

Bei krummen Semesterdauern bzw. bei tagesgenauem Abostart (falls dieser künftig 
eingeführt wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf ganze Monate aufgerundet 
werden.  

2.1 Regelverfahren  

Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches Verfahren mit Datenabgleich 
mit der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach 
Möglichkeit das Shibboleth-Verfahren genutzt werden.   

2.2 Alternative Verfahren  

Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alternative Datenschnittstellen 
vor Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell gepflegt sind und dazu geeignet sind, 
bei Abfrage eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche 
Auslaufdatum einer Immatrikulation zu erzeugen.   

Studierende an bayerischen Hochschulen, die weder das Shibboleth-Verfahren noch andere 
Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen bereitstellen können, können das 
Ermäßigungsticket durch Vorlage des Berechtigungsnachweises im Online-Verkauf 
entsprechend des Verfahrens bei den Auszubildenden gemäß Nr. 1.1 erwerben. Hierzu 
muss die Hochschule das bayernweit einheitliche Berechtigungsformular manuell 



abstempeln und unterschreiben und somit die Immatrikulation des Studierenden bestätigen. 
Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der betroffenen Hochschulen zur Verfügung 
gestellt. Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert.   

Neben dem Berechtigungsnachweis können Verkaufspartner aus Praktikabilitätsgründen für 
Studierende einzelner Hochschulstandorte auch eine gültige Immatrikulationsbescheinigung 
als Nachweis zulassen. Die Entscheidung, ob dieses alternative Verfahren zur Anwendung 
kommt, obliegt dem Verkaufspartner. 

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden.   

Dabei sind folgende Prüfmerkmale bei Nutzung des Berechtigungsformulars kumulativ 
relevant:  

 von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass der 
Ticketnutzer im angefragten Semester/Trimester ordnungsgemäß eingeschrieben ist, 

 Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern und 
Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden Semesterticket 
im Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1,   

 Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate (bei einer 
Wiederbestellung innerhalb des angefragten Semesters/Trimesters kann auf das 
erstmalige Prüfergebnis des eingereichten Formulars für die Erstbestellung 
zurückgegriffen werden). 
 

Bei Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung gelten die folgenden Prüfmerkmale 
kumulativ: 

 Vorlage einer für das angefragte Semester/Trimester gültigen 
Immatrikulationsbescheinigung 

 Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern bei 
gleichzeitiger Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden 
Semesterticket im Sinne der Nr. 3.3 der Anlage 1. 
 

3. Prüfung der Berechtigungsnachweise 

Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapazität dies erfordert, eine 
stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die Berechtigung ausreichend. Die Stichprobe 
muss ab 1. Januar 2025 mindestens 40 Prozent, jedoch zu Beginn des Ausbildungsjahres 
und zu Semesterbeginn mindestens 30 Prozent der pro Kalenderwoche hochgeladenen 
beziehungsweise eingereichten Berechtigungen betragen. Um die Prüfquote feststellen zu 
können, sollte das Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in geeigneter Form dokumentiert werden.  

4. Datenschutz  

Die Berechtigungsnachweise sollen für fünf Jahre aufbewahrt und danach zeitnah gelöscht 
werden. 



Anlage 2: Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket in Bayern (2025) 

Unter enger Einbeziehung von Experten der Verkehrsverbünde, 
Eisenbahnverkehrsunternehmen, Verkehrsunternehmen und Kommunen wurde ein 

Vorgehen zur Umsetzung der Stufe 2 des Leipziger Modells der Einnahmeaufteilung des 
Deutschlandtickets in Bayern erarbeitet. Dieses Vorgehen gilt ausschließlich für die Stufe 2 

des Leipziger Modells im Jahr 2025 und ist keine Vorfestlegung für die künftige Gestaltung 
der Einnahmeaufteilung beim Deutschlandticket. 

A. Grundsätzliches 

Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets als bundesweit gültiges Tarifprodukt für den 
Nahverkehr durch die Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortlichen Aufgabenträger 

verpflichtet die Allgemeinverfügung alle Tarifgeber bzw. Unternehmen im Geltungsbereich 
der Allgemeinverfügung auf die Anwendung eines gemeinsamen Aufteilungsverfahrens für 

das Deutschlandticket. Das anzuwendende Aufteilungsverfahren umfasst alle Einnahmen 

aus dem Deutschlandticket sowie alle Einnahmen aus den bundesweit geltenden 
kundengruppenspezifischen Angeboten im Rahmen des Deutschlandtickets (u.a. Jobticket 

und Semesterticket). Dazu zählen sämtliche Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der 
Höhe des festgelegten Preises des Deutschlandtickets. Das Bayerische Ermäßigungsticket 
ist bei der Einnahmeaufteilung wie ein reguläres Deutschlandticket zu behandeln.  

Für eine bundesweit funktionierende Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets ist es 
wesentlich, dass bundesweit sämtliche vom Deutschlandticket betroffenen Verkehre und 

Kundenvertragspartner beim Vertrieb des Deutschlandtickets an der Einnahmeaufteilung für 
das Deutschlandticket teilnehmen. Sollte dies nicht der Fall sein und es daher zu 

Verwerfungen kommen, kann eine kurzfristige Anpassung oder ein Aussetzen der Stufe 2 
der Einnahmeaufteilung in Bayern durch das zuständige Staatsministerium erforderlich sein.  

1. Zeitpunkt der Umsetzung 

Der Zeitpunkt, zu dem die Stufe 2 des Leipziger Modells und damit das Vorgehen in dieser 
Anlage in Kraft tritt, erfolgt durch eine Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz und 

wird auf der Website der Verkehrsministerkonferenz 

(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php) 

veröffentlicht (Nummer 2.2 Satz 4 der Allgemeinverfügung). 

2. Umsatzsteuer  

Die Einnahmeaufteilung erfolgt mit den Bruttofahrgelderlösen. Die umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung erfolgt nach der Einnahmeaufteilung durch das Unternehmen, dem die Erlöse 
aus der Einnahmeaufteilung zugeschieden werden.  

3. Vertriebsregelung 

Für Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 

Rabattierungen angewendet wurden. Einnahmen aus dem durch Beschluss des 
Koordinierungsrates festgelegten bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz für 

Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets sind von 



den oben genannten Fahrgeldeinnahmen abzuziehen und gehen nicht in die 

Einnahmeaufteilung nach dieser Anlage ein. Hiervon unberührt sind Regelungen zur 
Vertriebsvergütung innerhalb der Tariforganisation.  

4. Teilnehmende an der Einnahmeaufteilung und dem bundesweiten 
Zahlungsausgleich  

Teilnehmende an der Einnahmeaufteilung sollen Tariforganisationen sein. Dies sind im 

Regelfall die Stellen, die in den Verkehrsverbünden und Verkehrsgemeinschaften durch 
(verbund-)interne Regelungen mit der Umsetzung des Tarifs beauftragt sind und die die 

Einnahmeaufteilung im jeweiligen Verbund bzw. der Tarifgemeinschaft vollziehen. Dies trifft 
im Regelfall insbesondere auf Verbundgesellschaften zu. Tariforganisation kann auch ein 

Unternehmen mit Haustarif sein. Die an der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket 
teilnehmenden Akteure müssen abstimmen, welche Stelle(n) bzw. Verkehrsunternehmen für 

die jeweiligen Akteure am bundesweiten Zahlungsausgleich teilnehmen und wie die 
Zahlungen für den bundesweiten Ausgleich in die jeweilige Einnahmeaufteilung einfließen. 

Durch eine Zusammenarbeit können die Anzahl der Teilnehmenden an dem bundesweiten 
Ausgleich reduziert und die Verteilung der Einnahmen passgenauer für die Bedürfnisse vor 

Ort gestaltet werden. Insbesondere Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen in 
Verbunderweiterungsgebieten bzw. Gebieten für Verbundneugründungen sollten zur 

Umsetzung der Stufe 2 bereits jetzt mit dem zukünftigen Verbund zusammenarbeiten bzw. 

Einnahmeaufteilungsregelungen innerhalb der Gruppe der Verbundneugründung 
beschließen und umsetzen.    

5. Balanceschublade und PLZ-Ausland  

Alle auf die Akteure in Bayern zu verteilenden Einnahmen für das Deutschlandticket werden 

in einem einheitlichen System verteilt. Eine eigene Verteilung für die auf Bayern entfallenden 

Einnahmen aus der Balanceschublade ohne zugeordnete PLZ oder mit PLZ aus dem 
Ausland erfolgt nicht.  

Die auf Bayern entfallenden Einnahmen ohne bayerische PLZ werden als prozentualer 

Zuschlag auf die Verteilmasse der Einnahmeaufteilung mit bayerischen Postleitzahlen 
aufgeschlagen. Somit erfolgt die Verteilung der Einnahmen ohne bayerische PLZ im 
gleichen Verhältnis wie die Verteilung der Einnahmen mit bayerischer PLZ. 

B. Konkrete Umsetzung 

Die Einnahmeaufteilung wird wie folgt umgesetzt: 

6. Technische und organisatorische Umsetzung  

Die Tariforganisationen und die Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich 
(Zahlstelle) müssen sich zur Umsetzung der Einnahmeaufteilung im entsprechenden 

Unterportal des DTBY-Portals registrieren und dort die erforderlichen Informationen bis 
spätestens 15. Januar 2025 einpflegen. Hierzu gehören unter anderem jeweils 

Informationen zum Teilnehmenden am bundesweiten Zahlungsausgleich, Angaben, ob der 
verbundinterne Schienenpersonennahverkehr in die Verbund-Einnahmeaufteilung für das 

Deutschlandticket integriert ist, Zuordnung zu den von den Verkehren in dem Tarif 
abgedeckten Postleitzahlen (auch anteilig möglich) sowie Verteilschlüssel bei 
überlappenden Postleitzahlen.  



 

7. Rechtliche Umsetzung  

Die durch die Allgemeinverfügung zur Anerkennung des Deutschlandtickets verpflichteten 

Verkehrsunternehmen sind zur Teilnahme an der Einnahmeaufteilung für das 
Deutschlandticket verpflichtet. Diese Pflicht zur Teilnahme an der bundesweiten 

Einnahmeaufteilung umfasst auch den Abschluss eventuell notwendiger Vereinbarungen zur 

praktischen Umsetzung der Einnahmeaufteilung, insbesondere mit der D-Tix GmbH& Co. 
KG und den an der Einnahmeaufteilung Teilnehmenden. Die Teilnahme an der 

bundesweiten Einnahmeaufteilung kann anstatt durch das Verkehrsunternehmen selbst 
auch durch von ihm oder durch Satzung bestimmte Tariforganisationen erfolgen, soweit 

dieses Vorgehen den Vorgaben der bundesweiten Vereinbarung entspricht und dort 
zugelassen ist (z.B. Übertragung auf einen Verkehrs- und Tarifverbund). Die Teilnahme an 

dem bundesweiten Zahlungsausgleich erfolgt durch das Verkehrsunternehmen selbst oder 
eine oder mehrere Zahlstellen in den Tariforganisationen. Die Vorgaben des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) sind hierbei einzuhalten. Die bundesweite 
rechtliche Vereinbarung beinhaltet insbesondere die konkreten Zahlungsfristen und 
Vorgaben zur Umsetzung des bundesweiten Zahlungsausgleichs.   

8. Verteilungsparameter  

Die Verteilungsparameter der Einnahmeaufteilung ergeben sich wie folgt: 

a) DTV-Anteil (Überregionaler SPNV / DTV)  

Der überregionale SPNV / SPNV im Deutschlandtarif (DTV-Anteil) erhält einen Anteil von 
jedem Deutschlandticket, das Bayern in der bundesweiten Einnahmeaufteilung 
zugeschieden wird. 

Der DTV-Anteil ergibt sich aus dem prozentualen Anteil der Verkehre im DTV an den durch 

das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen (Solleinnahmen 2024) im Verhältnis zu 
den in Gesamtbayern durch das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen. Hierzu 

werden von den Gesamtsolleinnahmen 2024 in Bayern, sowie den Solleinnahmen im DTV 
2024 jeweils die entsprechenden Fahrgeldeinnahmen ohne Deutschlandticket 
(„Restsortiment“) subtrahiert und ins Verhältnis gesetzt.  

Eine erläuternde Berechnung mit fiktiven Werten befindet sich in Anhang 1. 

Die für die Berechnung erforderlichen Daten werden aus den vorläufigen und auf Prognosen 

basierenden Anträgen der Verkehrsunternehmen zum Ausgleich 2024 im DTBY-Portal zum 
Stichtag 1. Dezember 2024 generiert. Der DTV-Anteil wird einmalig für das gesamte Jahr 

2025 ermittelt, monatlich auf die Deutschlandticket-Einnahmen angewandt (vgl. 8.b und 8.c) 
und im DTBY-Portal veröffentlicht.   

b) Schülerinnen und Schüler mit Deutschlandticket mit Beförderungsanspruch im 
Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges  

Da der Erwerb des Deutschlandtickets durch die öffentliche Hand für die Nutzung des 

regelmäßigen Schulweges erfolgt, werden die Einnahmen aus diesen von den 
Schulaufwandsträgern vor Ort erworbenen Deutschlandtickets mit einem Anteil von 90 

Prozent an den Einnahmen der örtlichen Tariforganisation zugewiesen. 10 Prozent dieser 



Einnahmen erhalten die Unternehmen im DTV für den überregionalen Anteil und die 

Schülerbeförderung im SPNV. Der Anteil kommt als bayernweiter Durchschnitt einheitlich für 
alle Deutschlandtickets von Schülerinnen und Schülern mit Beförderungsanspruch im 
Rahmen der Kostenfreiheit des Schulweges zum Tragen. 

Um dies umzusetzen, werden bis zum 15. Januar 2025 über die Schulwegkostenträger die 
von diesen erworbenen Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler mit 

Beförderungsanspruch bei der Kostenfreiheit des Schulweges für den Monat Oktober 2024 
geordnet nach Postleitzahl erhoben. Spätere Korrekturen der Meldungen durch die 

Schulwegkostenträger sind bis zum 15. des jeweiligen Monats gegenüber der Bayerischen 
Eisenbahngesellschaft möglich.  

Diese erhobene Anzahl der Deutschlandtickets je Postleitzahl wird monatlich direkt 
entsprechend dem oben genannten Schlüssel mittels der Postleitzahl auf die 

Tariforganisationen verteilt. Liegt die Anzahl der erhobenen Deutschlandtickets für 
Schülerinnen und Schüler mit Beförderungsanspruch bei einer Postleitzahl über den an die 

D-Tix gemeldeten Verkäufen bei dieser Postleitzahl, so sind die an die D-Tix gemeldeten 
Verkäufe maßgeblich.  

Im August 2025 wird aufgrund der Sommerferien die Anzahl der Deutschlandtickets durch 
die Schulwegkostenträger auf null gesetzt.    

c) Weitere Deutschlandtickets  

Die Verteilung der weiteren Deutschlandtickets beinhaltet: 

1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf Tariforganisation  
2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen  
3. Verteilung DTV-Anteil  

 
1. Zuordnung anhand der Postleitzahl auf Tariforganisation  

Die weiteren Einnahmen aus dem Deutschlandticket werden nach den Postleitzahlen der 
jeweiligen Deutschlandtickets (anteilig) den Tariforganisationen zugeordnet.  

 
2. Aufteilung der Einnahmen bei Postleitzahlen mit mehreren Tariforganisationen 

Ordnen sich einer Postleitzahl mehrere Tariforganisationen zu, so ergibt sich folgende 
Aufteilung der Einnahmen aus dieser Postleitzahl:  

 Primär ist von den Tariforganisationen eigenständig ein angemessener 
Aufteilungsschlüssel zu vereinbaren und bis spätestens 15. Januar 2025 im DTBY-

Portal zu hinterlegen. Dies kann insbesondere auf Basis des Alteinnahmeanteils oder 
lokal vorhandenen Nutzungsdaten erfolgen.   

 Wenn keine Einigung möglich ist, so wird ein Schlüssel unter Beteiligung der 

betroffenen Tariforganisationen von der Bewilligungsbehörde festgelegt. Im Regelfall 
basiert dieser auf den Nutzplatzkilometern, die in den Verkehren, in denen das 

Deutschlandticket gilt, auf dem Gebiet dieser Postleitzahl von denen einzelnen 
Tariforganisationen erbracht werden.  



 

3. Verteilung DTV-Anteil  

Von allen einer Tariforganisation zugewiesen Einnahmen aus dem Deutschlandticket geht 

ein Teil an die Verkehre im DTV, bayernweit pro Monat in der Höhe des unter a) ermittelten 
DTV-Anteils. 

Der monatliche DTV-Anteil von den einer Tariforganisation nach Postleitzahlen 
zugewiesenen Einnahmen aus dem Deutschlandticket setzt sich wie folgt zusammen:  

 DTV-Anteil aus Schülerbeförderung (vgl. 8.b) 

 DTV-Anteil für weitere Deutschlandtickets: Unterschiedlich hoher Anteil für den DTV 

je nach Zuordnung zu einer von zwei Kategorien für die Tariforganisationen. Die 
Ermittlung für die Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile der beiden 
Kategorien wird unten dargestellt.  

Um den jeweiligen Anteil der Kategorien zu ermitteln, werden alle Tariforganisationen außer 

dem DTV im DTBY-Portal vom Freistaat in eine von den beiden nachfolgenden Kategorien 
eingeordnet:  

 Kategorie 1 „Tariforganisation mit SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV in der Einnahmeaufteilung des Verbundes 

berücksichtigt wird und bei dem die Eisenbahnverkehrsunternehmen für diesen 
Binnenverkehr des SPNV Einnahmen im Verbund zugeschieden bekommen. 

 

 Kategorie 2 „Tariforganisation ohne SPNV EAV-Integration": Tariforganisationen, bei 

denen der Binnenverkehr des SPNV nicht an der lokalen Einnahmeaufteilung 
partizipiert. 

Deckt eine Tariforganisation für die Einnahmeaufteilung im Deutschlandticket sowohl 
Regionen in Kategorie 1 als auch in Kategorie 2 ab, so erfolgt eine anteilige Zuordnung der 
Tariforganisationen entsprechend den betroffenen Postleitzahlen in die jeweilige Kategorie. 

Der DTV-Anteil je Kategorie ist aufgrund der laufenden Änderungen im Kaufverhalten 
variabel und wird monatlich neu berechnet. 

Bildung der unterschiedlichen Höhe der DTV-Anteile je Kategorie: 

Die Ermittlung des Verhältnisses des DTV-Anteils zwischen Kategorie 1 und Kategorie 2 
erfolgt einmalig für EAV Stufe 2 in 2025 auf Basis der Erhebung von Pendlerdaten des 

Bayerischen Landesamtes für Statistik aus dem Jahr 2022 und wird im DTBY-Portal 
veröffentlicht.  

Die Ermittlung der Pendlerströme erfolgt pro kategorisierter Tariforganisation, die gesamthaft 
pro Kategorie ins Verhältnis gesetzt werden. Hierzu wird der Anteil der Pendler von 

innerhalb nach außerhalb einer Tariforganisation ermittelt. Die Anzahl der Auspendler aus 
der Tariforganisation wird der Gesamtanzahl der Pendler der Erwerbsbevölkerung (Summe 

aus Binnenpendlern und Auspendlern) der Tariforganisation gegenübergestellt. Bei 
Tariforganisationen ohne Integration des Binnenverkehrs in den SPNV wird als räumlicher 

Umgriff des Tarifs der jeweilige Landkreis bzw. die kreisfreie Gemeinde herangezogen. Die 
Hochrechnung pro Kategorie erfolgt durch Aufsummierung der einzelnen Werte pro 



Tariforganisation. Die daraus resultierenden prozentualen Anteile je Kategorie werden ins 

Verhältnis gesetzt, sodass als Referenz der Verhältniswert herangezogen werden kann.  
 
Eine Formel und eine erläuternde Berechnung befinden sich in Anhang 2.  

 

C. Geltungsdauer / Revision  

Die Verteilung der Deutschlandtickets nach diesem Verfahren, insbesondere für 
Schülerinnen und Schüler mit Beförderungsanspruch, soll sachgerecht überprüft und eine 
erforderliche Anpassung zum Schuljahresbeginn 2025/26 insbesondere bezüglich folgender 
Aspekte erfolgen:  

 Entwicklung des 365-Euro-Tickets oder vergleichbare wesentliche 
Tarifveränderungen 

 Bessere Datenlage zu der Aufteilung der Schülerkarten auf aÖPNV und SPNV “vor 
Deutschlandticket” und sich daraus ggf. ergebender Anpassungsbedarf der zum 
Start festgesetzten Verteilung.   

 

Eine Änderung in dem Verfahren der Einnahmeaufteilung erfolgt durch Änderung dieser 
Anlage.  

 



 

 

 

Anhang 1 zur Anlage 2  

 

Die Werte sind als Beispielswerte hinterlegt und dienen nur der Verdeutlichung der Umsetzung.  

 

Anteil an den durch das Deutschlandticket entfallenden Alteinnahmen 2024  

Erklärung: Ermittlung des Anteils des DTV an allen in Bayern durch das Deutschlandticket entfallenden  

Alteinnahmen / Einnahmerückgänge. Hierzu werden von den Solleinnahmen 2024 die Einnahmen ohne 

Deutschlandticket ("Restsortiment") subtrahiert.   

Quelle: Anträge der Verkehrsunternehmen aus dem Ausgleichsantrag 2024, Stichtag für 2024: 1.12.2024   

(Vorschlag), Hinweis: insbesondere im aÖPNV kommt es zu Zuordnungsproblemen und Schwierigkeiten bei der  

Aufteilung auf die einzelnen Linien. Durch das Heranziehen der Gesamtsumme sind die inkonsistenten Zuordnungen 

jedoch nicht wesentlich.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozentualer Anteil DTV ergibt sich aus Verhältnis der Mindereinnahmen in  

Zeile 3 in Prozent; weitergehende Berechnung erfolgt mit 2 Nachkommastellen:  
 

19,09% 

 

Zeile Nr.  Bezeichnung  
DTV Anteil BY  

Gesamt Bayerm (auch 

inkl. DTV)  

1 

Solleinnahmen aus Anträgen der VU zum  

1.10.2024 (künftig 1.12.2024)  615.000.000 €  2.795.000.000 €  

2 Ist-Einnahmen Restsortiment  300.000.000 €  1.145.000.000 €  

3 Mindereinnahmen Zeile 1./. Zeile 2  315.000.000 €  1.650.000.000 €  



 

 

 
Anhang 2 zur Anlage 2  

Die Werte sind als Beispielswerte hinterlegt und dienen nur der Verdeutlichung der Umsetzung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prozentwerte ergeben sich aus den monatlichen Verkäufen und nach der Zuordnung zu Kategorie 1 oder 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteilung DTV-Anteil auf PLZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Annahmen / Ausgangsdaten (alle Daten nur beispielhaft, für  
 einen Beispielmonat)  

Auf BY entfallende DT Gesamteinnahmen  85.000.000 €  
 

Auf Schüler mit Beförderungsanspruch entfallender 

Deutschlandticketeinnahmeanspruch  10.000.000 €  

Verteilung: 90 %  

Tariforganisation (TO),  

10 % DTV  
DTV-Anteil Gesamt  20,00% 

 

Einnahmeanspruch DTV-Anteil absolut  17.000.000 €  
 

   

Verteilung / Zuordnung nach lokaler PLZ ohne Schüler mit  

Beförderungsanspruch  Einnahmevolumen  
 

Kategorie 1   (Annahme: Verkaufsanteil 70 %)*  52.500.000 €  
Kategorie 2 (Annahme: Verkaufsanteil 30 %)*  22.500.000 €  
Verhältnis der Pendlerdaten  

 

Kategorie 1  1,0 

Kategorie 2  4,2 

 
Beispielrechnung  

   

DT Einnahmen für Bayern 

im Beispielmonat  
 

85.000.000 €  

(PLZ-Zuordnung liegt im 

Hintergrund vor)  
    

Schritt 1:  Anteil Schüler mit Beförderungsanspruch  

10.000.000 €  

(ergibt sich aus Daten der 

Kostenträger mit  Erfassung 

der PLZ- Zuordnung )  

     

 

davon Anteil an TO  90%   9.000.000,00 €  

(im Anschluss Verteilung  

nach PLZ auf die "Schüler- 

TO")  
 

davon DTV-Anteil  10%   1.000.000,00 €  
     

Schritt 2:  Bestimmung DTV-Anteil  
17.000.000 €  

 

prozentualer Anteil DTV  
 

20%  
    

 

DTV-Anteil Schüler   
 

 1.000.000,00 €  

 
davon verbleibender  

Gesamtanspruch "DTV" zur 

auf PLZ  

 

 16.000.000,00 €  
    

Schritt 3:  
Verteilung DTV-Anteil auf örtliche PLZ und Zuordnung  

PLZ auf  TO   

 

 

PLZ Einnahmen ohne Anteil  
 

75.000.000 €  

aufgeteilt auf Kategorien:  
DT Einnahme Region  

Kategorie 1   (Verkaufsanteil 70 %)  52.500.000 €  

 DT Einnahme Region  

Kategorie 2  (Verkaufsanteil 30 %)  22.500.000 €  

"Anspruch DTV ohne Schüler" = Prozentsatz x Faktor 1 x Einnahmeanspruch Kategorie 1 + 

Prozentsatz x Faktor 2 x Einnahmeanspruch Kategorie 2  

Umgestellt zur Ermittlung 

des Prozentsatzes   

Prozentsatz = "Anspruch DTV ohne Schüler" / 

(Faktor 1 x Einnahmeanspruch Kategeorie 1 + 

Faktor 2 x Einnahmeanspruch Kategorie 2)  

Prozentsatz errechnet:  11%    

Anteil je Kategorie DTV an Karten nach Abzug Schüler mit 

Beförderungsanspruch (= Faktor x Prozentsatz)   

  
d.h. Anteil  

verbleibend bei   

lokaler TO von "Nicht- 

Schüler-PLZ"  

 

Anteil für Region Kategorie 1  11% 

 

89% 

 

Anteil für Region Kategorie 2  46% 

 

54% 

 

Wie teilen sich die Einnahmen bei eine beispielhaften TO auf ?   
Kategorie 1  1 

 

davon auf TO  davon auf DTV  
Anteil PLZ die räumlich TO zugeordnet werden Gesamt  300.000 € 

   

davon Anteil von Schüler mit Beförderungsanspruch  100.000 € 

 

90.000 € 10.000 €  
davon Anteil TO ohne Anteil Schüler  200.000 € 

 

178.231 € 21.769 €  
Gesamteinnahmen  300.000 € 

 

268.231 € 31.769 €  
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Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 

öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im 

Freistaat Bayern 

97-B 

 

Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht 

gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 

Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat Bayern 

(Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2025) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

vom, Az. … 

(BayMBl. Nr.…) 

Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr über 

die Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im 

öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2025 im Freistaat 

Bayern (Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2025) vom (BayMBl. Nr.…)  

 
1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 53 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO), der 

allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie 

dieser Richtlinien Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und 

Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des 

Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets. 
2Dies umfasst auch das ermäßigte Deutschlandticket gemäß der Anlage zu diesen Richtlinien. 3Die 

Leistungen erfolgen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.   Zweck der Billigkeitsleistungen  

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger im Freistaat Bayern, deren 

Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezember 2025 aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets und 

des ermäßigten Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende 

(Ermäßigungsticket) durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen oder Ausgleichszahlungen aus 

allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen aus 

Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets 

betreffenden Ausgleichszahlungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 oder aus allgemeinen 

Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können. 

2.   Leistungsempfänger  

Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des Gesetzes über 

den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG). 

3.   Leistungsvoraussetzungen  

1Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, reichen sie die 

Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in entsprechender 

Anwendung der Nr. 4.3 und nach den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 mittels allgemeiner 

Vorschriften oder öffentlicher Dienstleistungsaufträge oder über andere beihilferechtlich zulässige 

Instrumente diskriminierungsfrei aus. 2Die Erlösverantwortlichen sind zu verpflichten, an der 

Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen (vergleiche Beschlussfassung für ein 

bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des 

Leipziger Modellansatzes in der jeweils gültigen Fassung 
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(https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php), die hierfür erforderlichen Daten 

bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls 

diese Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.Die 

Ausgestaltung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung nach dem Leipziger Modell im Freistaat Bayern erfolgt 

entsprechend den Vorgaben in Anlage 2.  Der Zeitpunkt, zu dem Stufe 2 in Kraft tritt und Stufe 1 ablöst, erfolgt 

durch eine Beschlussfassung der Verkehrsministerkonferenz und wird auf der Website der 

Verkehrsministerkonferenz (https://www.bauen.bayern.de//min/verkehrsministerkonferenz/index.php)  

veröffentlicht. 

4.   Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen  

4.1   

Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß Art. 53 BayHO. 

4.2   

Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben. 

4.3   

Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln: 

4.3.1   

1Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 

Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den um die 

jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2025 hochgerechneten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der 

Monate Januar bis Dezember 2019 und den tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des 

Jahres 2025 nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1.1 und 4.3.1.2 ausgleichsfähig. 2Maßgebend sind dabei die 

Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer). 3Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die 

für die Antragstellung erforderlichen Daten zu liefern. 4Einnahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt 

werden nicht berücksichtigt. 

4.3.1.1   

1Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2025 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat verkauften 

beziehungsweise dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart und Preisstufe der 

Monate Januar bis Dezember 2019 einschließlich, soweit nachweisbar, der ausgegebenen Fahrausweise, 

für die aufgrund von Zahlungsausfällen keine Fahrgeldeinnahmen erzielt wurden, mit den für diese 

Kartenart und für die im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 

2025 genehmigten Preisen zu multiplizieren. 2Preisanpassungen, die ab dem 1. Januar 2025 wirksam 

wurden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen vorzunehmen. 3Lassen 

sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder handelt es sich um 

stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach Satz 1 abgeleitete 

durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung maßgebend. 4Wenn aufgrund einer 

grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu 

den Tarifarten und Preisstufen des Jahres 2019 nicht möglich ist, werden die hochgerechneten 

Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche 

prozentuale Tarifanpassung auf 2025 fortgeschrieben. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht 

deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu ermitteln und 

über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2025 fortzuschreiben. 6Übersteigt im jeweiligen 

Monat in 2025 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung gegenüber dem jeweiligen Monat in 2023 

um mehr als 13,5  Prozent, darf für die Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen 

Kartenart in der jeweiligen Preisstufe nur eine Steigerungsrate von 13,5 Prozent zu Grunde gelegt werden. 
7Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden prognostizierten 
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Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in den Jahren 2023 bis 2025 werden die 

nach den Sätzen 1 bis 6 ermittelten Fahrgeldeinnahmen für alle drei Jahre um insgesamt 3,9 Prozent 

erhöht. 8Die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis 

der Veränderung der tatsächlich erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise 

Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2025 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach 

Nr. 2 fortzuschreiben. 9Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen Steigerung 

beziehungsweise prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2 

anzusetzen. 10Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten nach 

Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2026 die Gesamtzahl der Abonnentinnen 

und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent, sind die nach den Sätzen 1 bis 9 ermittelten 

Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle 

Empfänger im Land abzusenken. 11Bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem 

BBDB-Tarif sind die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 

Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2025 der jeweiligen Verbundorganisation zu 

verteilen, der ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte. 

4.3.1.2   

1Zur Berechnung der beim Deutschlandticket anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate 

Januar bis Dezember 2025 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich der 

Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. 2Zahlungsausfälle reduzieren die tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen nicht.  3Für Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-Semesterticket sind die 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 

Rabattierungen angewendet wurden. 4Für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket sind bei der 

Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem Deutschlandticket ohne ergänzende 

Ermäßigung anzusetzen. 5Einnahmen aus dem dem durch Beschluss des Koordinierungsrates festgelegten 

bundeseinheitlichen Vertriebsanreiz für Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und das Deutschland-

Semesterticket sind von den Fahrgeldeinnahmen im Sinne von Satz 1 abzuziehen.  6Die Vornahme weiterer 

Absetzungen von den Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket ist nicht zulässig. 7Wurden die 

Preise für Tickets mit nicht deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der 

Ermittlung der tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit 

nicht deutschlandweiter Gültigkeit alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden und über die 

durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2025 fortgeschriebenen gegebenenfalls den Preis des 

Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen anzusetzen. 8Übersteigt bei Tickets mit Ausnahme von 

Deutschlandtickets, Deutschland-Jobtickets und Deutschland-Semestertickets im jeweiligen Monat in 2025 

die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe 

gegenüber dem jeweiligen Monat 2023 um mehr als 13,5 Prozent, können für die Ermittlung der 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu Grunde 

gelegt werden, die bei einer Tarifanpassung von 13,5 Prozent zu zahlen gewesen wären. 9Bei 

Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket 

sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter 

Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2025 der jeweiligen Verbundorganisation sowie 

gemäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket zu verteilen. 

4.3.2   

1Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom 

23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 146) geändert worden ist, sind die um die Tarifanpassungen gemäß Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten 

erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen des Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 beziehungsweise die 

nach Maßgabe der Nr. 4.3.1.2 errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Januar 

bis Dezember 2025 zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund des für das Jahr 2025 

festgelegten oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu berechnen. 2Maßgebend sind dabei die Netto-

Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, 

dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemäß der nach Nr. 4.3.1.1 für die hochgerechneten 
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erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise gemäß Nr. 4.3.1.2 für die tatsächlichen 

erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden Einnahmenaufteilung. 3Ausgleichsfähig ist die 

Differenz der so errechneten Beträge für die jeweiligen Verkehrsleistungen. 

4.3.3   

1In der Nr. 4.3.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer 

Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 2Einsparungen der Empfänger nach Nr. 

2 bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen. 

4.3.4   

Der Ausgleich für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets ergibt sich aus der Differenz 

zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 4 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 

 

4.3.5 

1Von dem nach den Nummern 4.3.1 bis 4.3.4 ermittelten Ausgleich sind in direktem ursächlichem 

Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets vermiedene oder ersparte Aufwendungen aus 

dem Vertrieb des bisherigen Tarifsortiments in Abzug zu bringen. 2Hierzu ist die auf Monatswerte 

umgerechnete, beim Empfänger bzw. den in wirtschaftlicher Verantwortung stehenden 

Verkehrsunternehmen oder mittelbar über ihre Vertriebsdienstleister verkaufte Anzahl von Fahrkarten im 

Abonnement im bisherigen Tarifsortiment jeweils zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2025 zu 

ermitteln und daraus die Differenz zu bilden. 3Abonnements im Sinne von Satz 2 sind Zeitfahrkarten mit 

einer zeitlichen Gültigkeit von mehr als einem Monat. 4Dazu zählen auch Semestertickets sowie 

Monatskarten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die keine Abonnements im gesamten 

Tarifangebot haben und mindestens vier dieser Monatskarten im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 

nachweislich an denselben Kunden oder dieselbe Kundin verkauft wurden. 5Für jedes Ticket der so 

ermittelten Differenz ist jeweils ein Betrag von 1,20 Euro als Ersparnis im Ausgleich anzusetzen. 6Wird 

nachgewiesen, dass die tatsächlich ersparten  Vertriebsaufwendungen niedriger sind als bei der pauschalen 

Berechnung nach den Sätzen 2 bis 5, darf auch der niedrigere Betrag als Ersparnis angesetzt werden. 7Hat 

ein Unternehmen den Vertrieb des Deutschlandtickets oder des bisherigen Tarifs an ein anderes 

Verkehrsunternehmen oder eine Verbundorganisation übertragen, sind die nach den Sätzen 2 bis 5 

ermittelten Ersparnisse von diesem in Ansatz zu bringen. 

 

4.3.6   

Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.4 errechneten Minderungen abzüglich der Ersparten oder 

vermiedenen Aufwendungen gemäß Nummer 4.3.5 ist der ausgleichsfähige Betrag. 

4.3.7   

1Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger und können 

die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen Gebiet der Aufgabenträger 

zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten 

Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zugkilometer des Kalenderjahres 2025 den Aufgabenträgern 

zuzuordnen. 2Die beteiligten Aufgabenträger oder Bewilligungsbehörden können eine abweichende 

Aufteilung vereinbaren. 

4.4   

Sofern Empfänger Abschlagszahlungen erhalten haben, sind diese auf den nach Nr. 4.3 ermittelten 

Ausgleichsbetrag anzurechnen. 

4.5   
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Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag erhalten Verkehrsverbünde, die 

Verkehrsunternehmen des verbundfreien Raumes im Rahmen des Vertriebs sowie der 

Einnahmenaufteilung beim Deutschlandticket unterstützen (Verbund-Patenschaften), für im Rahmen der 

Unterstützung zu leistende tatsächliche Aufwendungen einen Ausgleich in Form einer Einmalzahlung in 

Höhe von maximal 40 000 Euro je Verkehrsverbund. 

5.   Sonstige Bestimmungen  

5.1   

1Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen nach Nr. 3 an Verkehrsunternehmen 

eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets einschließlich des 

Ermäßigungstickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen ist. 2Soweit die 

beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt, dürfen bei der 

Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab auch nur die 

Mindestanforderungen aus dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur Anwendung kommen. 
3Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven oder negativen) Auswirkungen der 

Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und 

Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine 

Kosten, soweit diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung 

geltend gemacht werden. 4Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand dieser 

Überkompensationskontrolle. 

5.2   

1Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebliche 

Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass Subventionsbetrug nach dieser 

Vorschrift strafbar ist. 2Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

5.3   

1Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Daten für das 

Monitoring und die Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des Beschlusses des 

Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 

Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht an die von der Arbeitsgemeinschaft 

aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem 

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e. V. und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e. V. 

gebildete EAV-Clearingstelle bzw. bei Übergang dieser Funktion an die DTIX GmbH u. Co. KG gemeldet 

werden. 2Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 20. Kalendertag des 

Folgemonats. 3Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. Tag nach Ende 

eines Monats. 4Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß den 

Bestimmungen dieser Richtlinien erfolgt einmalig monatsscharf für das gesamte Jahr 2025 bis zum 20. 

Februar 2025; sie sind erforderlichenfalls unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren. 

5.4   

1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2027 die tatsächlich entstandenen nicht gedeckten 

Ausgaben auf der Grundlage der in Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode nachzuweisen. 2Dem 

Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufzuteilenden Einnahmen 

der Monate Januar bis Dezember 2019 und die Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nr. 4.3.1.1 

hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als auch für die nach Nr. 4.3.1.2 ermittelten tatsächlichen 

Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2025 sowie eine Bescheinigung eines 

Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen der Jahre 2019 und 2025 im Haustarif beziehungsweise 

nach BBDB beizufügen. 3Sofern Nachweise über den Soll-Fahrgeldeinnahmen zuzurechnende 

Zahlungsausfälle nach Nummer 4.3.1.1 geführt werden, sind diese ebenfalls beizufügen. 4Soweit ein 

Einzelnachweis gemäß Nummer 4.3.5 Satz 6 geführt wird, sind die betragsmäßigen Einsparungen von 

Vertriebsaufwendungen durch einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vom Rechnungsprüfungsamt  
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bescheinigen zu lassen.  5Weiterhin ist jeder Leistungsempfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl 

der Abonnentinnen und Abonnenten im Sinne der Nr. 4.3.1.1 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. 

Januar 2026 beizulegen. 6Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 

5.5   

1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2027 die Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 

nachzuweisen. 2Diese Zahlen und daraus resultierende Mindereinnahmen sind getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 3Die 

Angaben betreffend die Studierenden sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets 

beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen. 

5.6   

Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 4.5 sind zu verpflichten, bis spätestens 31. März 2027 die 

tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2025 nachzuweisen. 

5.7   

1Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach Maßgabe der Nr. 

4.3 beziehungsweise die tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke gemäß Nr. 4.5 hinausgehen, sind vom 

Empfänger zurückzufordern. 2In der Regel sind die zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie 

in der gesetzten Frist erstattet werden. 3Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige 

Betrag den prognostizierten übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen. 
4Satz 3 gilt nicht für die Leistungen nach Nr. 4.5. 

5.8   

Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefordert werden, wenn 

der Empfänger die Auflagen nach den Nrn. 5.2 bis 5.7 nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist 

erfüllt hat. 

6.   Verfahren  

6.1   

1Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistungen ist bis zum 30. September 2025 zu stellen. 2Die 

Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. 3Der Antrag hat die Berechnung beziehungsweise 

Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in der Nr. 4.3 genannten 

Berechnungsmethode sowie eine Erklärung zur Höhe der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen im Sinne 

der Nr. 4.4 zu enthalten. 4Sofern ein Antrag auf Einmalzahlung gemäß Nr. 4.5 gestellt wird, sind die 

unterstützenden Verkehrsverbünde und die Verkehrsunternehmen, die unterstützt werden, anzugeben. 

6.2   

1Bewilligungsbehörde für die Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs und die Bayerische 

Eisenbahngesellschaft mbH ist das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 
2Bewilligungsbehörde für die übrigen Antragsteller ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk der 

Leistungsempfänger seinen Sitz hat. 

6.3   

Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß der Nr. 4.3.1 sowie 

weitere begründende Unterlagen beizufügen. 

6.4   

1Die Leistungsempfänger erhalten auf Antrag bis zur Bewilligung der nach Nr. 6.1 zu beantragenden 

Billigkeitsleistung Abschlagszahlungen nach Maßgabe der Nrn. 6.4.1 bis 6.4.3. 2In den Fällen der Nr. 4 

reichen die Leistungsempfänger die Vorauszahlungen aus. 
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6.4.1   

1Die Leistungsempfänger erhalten für die Monate Januar 2025 bis August 2025 auf Antrag eine erste 

Abschlagszahlung in Höhe von zwei Dritteln der für das Jahr 2024 vorläufig für das Deutschlandticket 

gewährten Ausgleichsleistungen. 2Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung ist bis zum 19. Februar 2025 

über das DTBY Portal zu stellen. 3Eine zweite Abschlagszahlung für die Monate September bis Dezember 

2025 wird auf Antrag entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs im Kalenderjahr 2025 gewährt. 4Die 

Antragsfrist, die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete 

Abwicklung der zweiten Abschlagszahlung richten sich nach den entsprechenden, durch das Bayerische 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden Vorgaben im DTBY Portal. 5Die 

Abschlagszahlungen werden in monatlichen Tranchen jeweils ab dem 20. des Monats ausgezahlt. 6Der 

Betreiber des DTBY Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4.2   

1Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.4.1 erhalten die Aufgabenträger auf Antrag 

Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket 

wie folgt: 2Jeweils zum 20. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets folgenden Monats 

können Abschlagszahlungen über das DTBY Portal beantragt werden. 3Hierzu ist die Anzahl der jeweils 

ausgegebenen gültigen Ermäßigungstickets zu melden. 4Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je 

gemeldetem verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. 5Der Betreiber des DTBY Portals ist als 

datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies 

zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4.3   

Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr kann im Einvernehmen mit dem 

Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ergänzende Regelungen über 

Abschlagszahlungen treffen. 

6.5   

Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt. 

6.6   

Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern der Leistungen Prüfungen gemäß Art. 91 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayHO durchzuführen. 

7.   Inkrafttreten/Außerkrafttreten  

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft und am 30. Juni 2027 außer Kraft. 

  

Dr. Thomas Gruber 

Ministerialdirektor 

Anlagen   

Anlage 1: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für Auszubildende, 

Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) ab dem 1. Januar 2025 

Anlage 2: Festlegungen zur Umsetzung der Stufe 2 der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket in 

Bayern (2025)  

 


